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I.  GRUNDSÄTZE I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN   
Der Kanton Basel-Stadt 
 
§ 1  Der Kanton Basel-Stadt ist ein 
freiheitlicher, demokratischer und 
sozialer Rechtsstaat. 
2Die Staatsgewalt beruht auf dem 
Volk. Sie wird durch die Stimmbe-
rechtigten und die Behörden aus-
geübt. 
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Mitglied der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft 
 
§ 2  Der Kanton Basel-Stadt ist ein 
Stand der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft. 
 
 
Stellung zum Bund 
 
§ 3  Der Kanton Basel-Stadt 
a) wirkt unter Wahrung seiner 

Interessen an der Gestaltung 
des Bundes mit, 

b) unterstützt den Bund in der 
Erfüllung seiner Aufgaben, 

c) übernimmt die ihm vom Bund 
übertragenen Aufgaben. 

2Die Behörden wirken darauf hin, 
für Vorhaben von regionalem, kan-
tons- und länderübergreifendem 
Interesse in der Agglomeration 
Basel die Unterstützung des Bun-
des zu erreichen. 
 

Stellung im Bund 
 
 
§ 2  Der Kanton Basel-Stadt ist ein 
Stand der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft. 
 
 
 
 
2Er 
a) wirkt unter Wahrung seiner 

Interessen an der Gestaltung 
des Bundes mit, 

b) unterstützt den Bund in der 
Erfüllung seiner Aufgaben, 

c) übernimmt die ihm vom Bund 
übertragenen Aufgaben. 

3Die Behörden wirken darauf hin, 
für Vorhaben von regionalem, kan-
tons- und länderübergreifendem 
Interesse in der Agglomeration 
Basel die Unterstützung des Bun-
des zu erreichen. 
 
§ 3  [vacat] 
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Kantons- und länderübergrei-
fende Zusammenarbeit 
 
§ 4  Die Behörden des Kantons 
Basel-Stadt streben in der Region 
eine Verstärkung der Zusammen-
arbeit an. Sie arbeiten zur Erfül-
lung gemeinsamer oder regionaler 
Aufgaben mit den Behörden der 
Kantone, insbesondere des Kan-
tons Basel-Landschaft, der Ge-
meinden der Agglomeration und 
der Region Oberrhein zusammen. 
2Die Behörden des Kantons Basel-
Stadt sind bestrebt, mit Behörden 
des In- und Auslandes in der Ag-
glomeration und Region Vereinba-
rungen abzuschliessen, gemein-
sam Institutionen zu schaffen und 
den gegenseitigen Lastenaus-
gleich zu ordnen. 
3Bei der Zusammenarbeit mit regi-
onalen Gebietskörperschaften su-
chen sie eine Angleichung der Ge-
setzgebungen herbeizuführen. 
4Die demokratischen Mitwirkungs-
rechte sind zu gewährleisten. 
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Interparlamentarische Zusam-
menarbeit 
 
§ 5  Der Kanton Basel-Stadt strebt 
ein kantons- und länderübergrei-
fendes Zusammenwirken der Par-
lamente an und fördert hierfür die 
Entstehung gemeinsamer Instituti-
onen. 
 

   

Grundsätze des staatlichen Han-
delns 
 
§ 6  Grundlage und Schranke des 
staatlichen Handelns ist das Recht. 
2Staatliches Handeln muss im öf-
fentlichen Interesse liegen und ver-
hältnismässig sein. 
3Staatliche Organe und Private 
verhalten sich gegenseitig nach 
Treu und Glauben. 
 

Grundsätze des staatlichen Han-
delns 
 
§ 6  Grundlage und Schranke [X] 
staatlichen Handelns ist das Recht.
2Staatliches Handeln muss im öf-
fentlichen Interesse liegen und ver-
hältnismässig sein. 
3Staatliche Organe und Private 
verhalten sich gegenseitig nach 
Treu und Glauben. 
 

Grundsätze des staatlichen Han-
delns 
 
§ 6  Grundlage und Schranke [X] 
staatlichen Handelns ist das Recht.
2Staatliches Handeln muss im öf-
fentlichen Interesse liegen und 
verhältnismässig sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Abs. 3 streichen und integrieren 
in neuen § 9 bis. 
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  Grundpflichten und Verantwor-
tung 
 
§ 6bis  Jede Person ist verpflich-
tet, die Rechtsordnung zu befol-
gen. 
2Jede Person trägt Verantwortung 
für sich selbst sowie gegenüber 
den Mitmenschen und der Umwelt. 
3Jede Person trägt nach ihren 
Kräften zur Bewältigung der Auf-
gaben in Staat und Gesellschaft 
bei. 
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II.  GRUNDRECHTE UND  
GRUNDRECHTSZIELE 

   

Menschenwürde 
 
§ 7  Die Würde des Menschen ist 
unantastbar und geht allen Grund-
rechten vor. Sie zu achten ist die 
Verpflichtung aller. 
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Rechtsgleichheit und Diskrimi-
nierungsverbot 
 
§ 8  Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich. 
2Niemand darf diskriminiert wer-
den, namentlich nicht wegen der 
Rasse, des Geschlechts, des Al-
ters, der Sprache, der genetischen 
Merkmale, der ethnischen und so-
zialen Herkunft, der sozialen Stel-
lung, der Lebensform, der sexuel-
len Orientierung, der religiösen, 
weltanschaulichen und politischen 
Überzeugung oder wegen einer 
Behinderung. 
 

 Rechtsgleichheit und Diskrimi-
nierungsverbot 
 
§ 8  Alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich. 
2Niemand darf diskriminiert wer-
den, namentlich nicht wegen der 
Rasse, des Geschlechts, des Al-
ters, der Sprache, der genetischen 
Merkmale, der ethnischen und so-
zialen Herkunft, der sozialen Stel-
lung, der Lebensform, der sexuel-
len Orientierung, der religiösen, 
weltanschaulichen und politischen 
Überzeugung oder wegen einer 
Behinderung. 
3Für Behinderte sind der Zugang 
zu Bauten und Anlagen sowie die 
Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen und Leistungen, die für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind, soweit 
wirtschaftlich zumutbar, gewähr-
leistet. Der Gesetzgeber konkreti-
siert die wirtschaftliche Zumutbar-
keit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[  Auswirkung von Streichen 
§ 16 lit. c)] 
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Gleichstellung von Frau und 
Mann 
 
§ 9  Frau und Mann sind gleichbe-
rechtigt. 
2Sie haben ein Recht auf gleichen 
Zugang zu öffentlichen Bildungs-
einrichtungen und Ämtern, auf 
gleiche Ausbildung sowie auf glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit. 
3Kanton und Gemeinden fördern 
die tatsächliche Gleichstellung von 
Frau und Mann in allen Lebensbe-
reichen. Sie wirken darauf hin, 
dass öffentliche Aufgaben sowohl 
von Frauen als auch von Männern 
wahrgenommen werden. 
 

 Gleichstellung von Frau und 
Mann 
 
§ 9  Frau und Mann sind gleichbe-
rechtigt. 
2Sie haben ein Recht auf gleichen 
Zugang zu öffentlichen Bildungs-
einrichtungen und Ämtern, auf 
gleiche Ausbildung sowie auf glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit. 
3Kanton und Gemeinden verwirkli-
chen die tatsächliche Gleichstel-
lung von Frau und Mann in allen 
Lebensbereichen [X] durch Mass-
nahmen des Nachteilsausgleichs. 

 

  Willkürverbot und Schutz von 
Treu und Glauben 
 
§ 9bis  Jede Person hat Anspruch 
darauf, von den staatlichen Orga-
nen ohne Willkür und nach Treu 
und Glauben behandelt zu werden.
 

 
 
[  Anpassung von Streichen 
§ 6 Abs.3 und von Zusammenzie-
hen §§ 11, 12, 13 mit Teil-
Integration von § 11 Abs. 1 in neu-
en § 9 bis 

vgl. §§ 11 - 13] 
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Grundrechtsgarantien 
 
§ 10  Die Grundrechte sind nach 
Massgabe des Bundesrechts ge-
währleistet, namentlich: 
a) das Recht auf Leben, 
b) das Recht auf körperliche und 

geistige Unversehrtheit, 
c) das Verbot der Folter und 

unmenschlicher oder erniedri-
gender Strafe oder Behand-
lung, 

d) das Verbot der Zwangsarbeit 
und des Menschenhandels, 

e) das Recht auf Freiheit und 
Sicherheit, 

f) das Recht von Kindern und 
Jugendlichen auf besonderen 
Schutz ihrer Unversehrtheit 
und auf Förderung ihrer Ent-
wicklung, 

g) der Schutz des Privat- und 
Familienlebens, der Wohnung 
und der Kommunikation, 

h) der Schutz personenbezoge-
ner Daten sowie des Rechts 
auf Einsichtnahme und auf 
Berichtigung falscher Daten, 

i) die Glaubens-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, 

Grundrechtsgarantien 
 
§ 10  Die Grundrechte sind nach 
Massgabe des Bundesrechts ge-
währleistet, namentlich: 
a) das Recht auf Leben, 
b) das Recht auf körperliche und 

geistige Unversehrtheit, 
c) das Verbot der Folter und 

unmenschlicher oder erniedri-
gender Strafe oder Behand-
lung, 

d) das Verbot der Zwangsarbeit 
und des Menschenhandels, 

e) das Recht auf Freiheit und 
Sicherheit, 

f) das Recht von Kindern und 
Jugendlichen auf besonderen 
Schutz ihrer Unversehrtheit 
und auf Förderung ihrer Ent-
wicklung, 

g) der Schutz des Privat- und 
Familienlebens, der Wohnung 
und der Kommunikation, 

h) der Schutz personenbezoge-
ner Daten sowie des Rechts 
auf Einsichtnahme und auf 
Berichtigung falscher Daten, 

i) die Glaubens-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, 

Variante 1: 
 
Grundrechte 
 
§ 10  Die Grundrechte sind im 
Rahmen der Bundesverfassung 
und der für die Schweiz verbindli-
chen internationalen Abkommen 
gewährleistet. 
 
 
 
Variante 2:  
 
Grundrechtsgarantien 
 
§ 10  Die Grundrechte sind nach 
Massgabe des Bundesrechts ge-
währleistet, namentlich: 
a) das Recht auf Leben, 
b) das Recht auf körperliche und 

geistige Unversehrtheit, 
c) das Verbot der Folter und 

unmenschlicher oder erniedri-
gender Strafe oder Behand-
lung, 

d) das Verbot der Zwangsarbeit 
und des Menschenhandels, 

e) das Recht auf Freiheit und 
Sicherheit, 

 
 
Zu Variante 1: 
vgl. erläuternder Bericht; 
Änderung bezieht sich nur auf 
Abs. 1, Abs. 2 ist demnach separat 
zu beschliessen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Variante 2: 

 vgl. erläuternder Bericht; 
§ 10 Abs. 2 streichen, wobei 
lit. a) integrieren aufgeteilt als 
lit. e bis) und lit. g bis),  
lit. b) streichen,  
lit. c) streichen,  
lit. d) als lit. l bis) und  
lit. e) als lit. s bis). 
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j) die Informations-, Meinungs- 
und Medienfreiheit, 

k) die Versammlungs-, Vereini-
gungs- und Kundgebungsfrei-
heit, 

l) das Recht auf Bildung, 
 
 
 
 
m) die Freiheit der Kunst, 
n) die Freiheit der Wissenschaft, 
o) der Schutz des Eigentums, 
p) das Recht auf freie Wahl und 

Ausübung eines Berufes und 
auf freie wirtschaftliche Betä-
tigung, 

q) das Recht auf Hilfe in Notla-
gen, 

r) die Niederlassungsfreiheit, 
s) das Recht auf freie Wahlen 

und Abstimmungen. 
2Diese Verfassung gewährleistet 
überdies: 
a) das Recht auf Ehe und Fami-

lie sowie auf ehe- und famili-
enähnliche Formen des ge-
meinschaftlichen Zusammen-
lebens, 

b) das Recht der Frau auf wirt-

j) die Informations-, Meinungs- 
und Medienfreiheit, 

k) die Versammlungs-, Vereini-
gungs- und Kundgebungsfrei-
heit, 

l) das Recht auf Bildung, 
l bis)  das Recht, nichtstaatliche 

Schulen zu errichten, zu füh-
ren und zu besuchen, 
[  Abs. 2 lit. d) streichen] 

m) die Freiheit der Kunst, 
n) die Freiheit der Wissenschaft, 
o) der Schutz des Eigentums, 
p) das Recht auf freie Wahl und 

Ausübung eines Berufes und 
auf freie wirtschaftliche Betä-
tigung, 

q) das Recht auf Hilfe in Notla-
gen, 

r) die Niederlassungsfreiheit, 
s) das Recht auf freie Wahlen 

und Abstimmungen. 
2Diese Verfassung gewährleistet 
überdies: 
a) das Recht auf Ehe und Fami-

lie sowie auf ehe- und famili-
enähnliche Formen des ge-
meinschaftlichen Zusammen-
lebens, 

b) das Recht der Frau auf wirt-

e bis) das Recht auf Ehe und Fami-
lie, 

f) das Recht von Kindern und 
Jugendlichen auf besonderen 
Schutz ihrer Unversehrtheit 
und auf Förderung ihrer Ent-
wicklung, 

g) der Schutz des Privat- und 
Familienlebens, der Wohnung 
und der Kommunikation, 

g bis) das Recht auf ehe- und fami-
lienähnliche Formen des ge-
meinschaftlichen Zusammen-
lebens. 

h) der Schutz personenbezoge-
ner Daten sowie des Rechts 
auf Einsichtnahme und auf 
Berichtigung falscher Daten, 

i) die Glaubens-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, 

j) die Informations-, Meinungs- 
und Medienfreiheit, 

k) die Versammlungs-, Vereini-
gungs- und Kundgebungsfrei-
heit, 

l) das Recht auf Bildung, 
l bis)  das Recht, nichtstaatliche 

Schulen zu errichten, zu füh-
ren und zu besuchen, 

m) die Freiheit der Kunst, 

e bis)  Auswirkung von Streichen 
§ 10 Abs. 2 lit. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
g bis)  Auswirkung  
Variante Kapitel III von Belassen 
des § 28 Abs. 1 und Kür-
zen/Streichen § 10 Abs. 2 lit. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l bis:  Auswirkung von Streichen 
§ 10 Abs. 2 lit. d)] 
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schaftliche Absicherung wäh-
rend einer begrenzten Zeit vor 
und nach einer Geburt, 

c) das Recht, dass Eltern innert 
angemessener Frist zu finan-
ziell tragbaren Bedingungen 
eine staatliche oder private, 
familienergänzende Tages-
betreuungsmöglichkeit für ihre 
Kinder angeboten wird, die 
den Bedürfnissen der Kinder 
entspricht, 

d) das Recht nichtstaatliche 
Schulen zu errichten, zu füh-
ren und zu besuchen, 

e) das Petitionsrecht unter Ein-
schluss eines Anspruchs auf 
Beantwortung innerhalb einer 
angemessenen Frist. 

 

schaftliche Absicherung wäh-
rend einer begrenzten Zeit vor 
und nach einer Geburt, 

c) das Recht, dass Eltern innert 
angemessener Frist zu finan-
ziell tragbaren Bedingungen 
eine staatliche oder private, 
familienergänzende Tages-
betreuungsmöglichkeit für ihre 
Kinder angeboten wird, die 
den Bedürfnissen der Kinder 
entspricht, 
[X] 

 Auswirkung von lit. d) als 
Abs. 1 lit. l bis) integrieren 

d) das Petitionsrecht unter Ein-
schluss eines Anspruchs auf 
Beantwortung innerhalb einer 
angemessenen Frist. 

 

n) die Freiheit der Wissenschaft, 
o) der Schutz des Eigentums, 
p) das Recht auf freie Wahl und 

Ausübung eines Berufes und 
auf freie wirtschaftliche Betä-
tigung, 

q) das Recht auf Hilfe in Notla-
gen, 

r) die Niederlassungsfreiheit, 
s) das Recht auf freie Wahlen 

und Abstimmungen. 
s bis) das Petitionsrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s bis:  Auswirkung von Abs. 2 
lit. e) streichen 
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Allgemeine Verfahrensgarantien 
 
§ 11  Jede Person hat Anspruch 
auf rechtsstaatliche Behandlung 
durch die staatlichen Organe, wo-
zu insbesondere auch der Schutz 
vor Willkür und die Wahrung von 
Treu und Glauben sowie der An-
spruch auf rechtliches Gehör und 
auf Akteneinsicht gehören. 
2Zum Schutz der Grundrechte ist 
das Rechtsmittel der Beschwerde 
gewährleistet. 
3Jede Person hat in Verfahren vor 
Gerichts- und Verwaltungsinstan-
zen Anspruch auf Beurteilung in-
nerhalb einer angemessenen Frist 
sowie auf eine Begründung des 
Entscheids und auf eine Rechts-
mittelbelehrung. 
4Jede Person, die nicht über die 
erforderlichen Mittel verfügt, hat 
Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbe-
gehren nicht als aussichtslos er-
scheint. Soweit es zur Wahrung 
ihrer Rechte notwendig ist, hat sie 
ausserdem Anspruch auf unent-
geltlichen Rechtsbeistand. 
 

Allgemeine Verfahrensgarantien 
 
§ 11  Jede Person hat Anspruch 
auf rechtsstaatliche Behandlung 
durch die staatlichen Organe, wo-
zu insbesondere auch der Schutz 
vor Willkür und die Wahrung von 
Treu und Glauben sowie der An-
spruch auf rechtliches Gehör und 
auf Akteneinsicht gehören. 
2Zum Schutz der Grundrechte ist 
das Rechtsmittel der Beschwerde 
gewährleistet. 
3Jede Person hat in Verfahren vor 
Gerichts- und Verwaltungsinstan-
zen Anspruch auf Beurteilung in-
nerhalb einer angemessenen Frist 
sowie auf eine Begründung des 
Entscheids und auf eine Belehrung 
über die ordentlichen Rechtsmittel. 
4Jede Person, die nicht über die 
erforderlichen Mittel verfügt, hat 
Anspruch auf unentgeltliche 
Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbe-
gehren nicht als aussichtslos er-
scheint. Soweit es zur Wahrung 
ihrer Rechte notwendig ist, hat sie 
ausserdem Anspruch auf unent-
geltlichen Rechtsbeistand. 
 

Verfahrensgarantien 
 
§ 11  Die allgemeinen und gericht-
lichen Verfahrensgarantien sowie 
die Rechte bei Freiheitsentzug und 
im Strafverfahren sind nach Mass-
gabe des Bundesrechts gewähr-
leistet, namentlich 
a) der Anspruch auf gleiche und 

gerechte Behandlung vor Ge-
richten und Verwaltungsin-
stanzen innert angemessener 
Frist, 

b) der Anspruch auf rechtliches 
Gehör und das Recht auf Ak-
teneinsicht, 

c) der Anspruch auf unentgeltli-
che Rechtspflege, 

d) der Anspruch auf das durch 
Gesetz geschaffene zuständi-
ge, unabhängige und unpar-
teiische Gericht, 

e) das Rechtsmittel der Be-
schwerde zum Schutz der 
Grundrechte, 

f) die Rechte bei Freiheitsentzug 
und der Schutz vor willkürli-
cher Verhaftung, 

g) die Unschuldsvermutung im 
Strafverfahren, 

 
 

 Zusammenziehen von §§ 11, 
12, 13 mit Teil-Integration von 
§ 11 Abs. 1 in neuen § 9 bis 
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h) das Verbot doppelter Strafver-
folgung. 

 
Gerichtliche Verfahrensgaran-
tien 
 
§ 12  Jede Person, deren Sache in 
einem gerichtlichen Verfahren be-
urteilt werden muss, hat Anspruch 
auf ein faires Verfahren vor einem 
gesetzlichen Gericht. 
2Verhandlung und Urteilsverkün-
dung sind öffentlich. Das Gesetz 
kann Ausnahmen vorsehen. 
 

  
 
 
§ 12  [vacat] 
 
 

 
 
 

 integriert in § 11 

Garantien im Strafverfahren 
 
§ 13  Jede Person gilt als unschul-
dig, bis sie in einem gerichtlichen 
Verfahren rechtskräftig verurteilt 
ist. 
2Jede Person, gegen die eine 
Strafuntersuchung eingeleitet wird, 
ist auf das Recht zur Aussagever-
weigerung aufmerksam zu ma-
chen. 
3Niemand darf wegen derselben 
Strafsache zwei Mal bestraft wer-
den. 
 

  
 
§ 13  [vacat] 

 
 

 integriert in § 11 
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Grundrechtsschranken 
 
§ 14  Einschränkungen von Grund-
rechten bedürfen einer gesetzli-
chen Grundlage. Schwerwiegende 
Einschränkungen müssen im Ge-
setz selbst vorgesehen sein. Aus-
genommen sind Fälle ernster, un-
mittelbarer und nicht anders ab-
wendbarer Gefahr. 
2Einschränkungen von Grundrech-
ten müssen durch ein öffentliches 
Interesse oder den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt 
und verhältnismässig sein. 
3Der Kerngehalt der Grundrechte 
und die zum zwingenden Völker-
recht gehörenden Menschenrechte 
sind unantastbar. 
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Verwirklichung der Grundrechte 
 
§ 15  Die Grundrechte müssen in 
der ganzen Rechtsordnung zur 
Geltung kommen. 
2Wer staatliche Aufgaben wahr-
nimmt, ist an die Grundrechte ge-
bunden. 
 
3Die Behörden sorgen dafür, dass 
die Grundrechte, soweit sie sich 
dazu eignen, auch unter Privaten 
wirksam werden. 
 

Verwirklichung der Grundrechte 
 
§ 15  Die Grundrechte müssen in 
der ganzen Rechtsordnung zur 
Geltung kommen. 
2Wer staatliche Aufgaben wahr-
nimmt, ist an die Grundrechte ge-
bunden und verpflichtet, zu ihrer 
Verwirklichung beizutragen. 
3Die Behörden sorgen dafür, dass 
die Grundrechte, soweit sie sich 
dazu eignen, auch unter Privaten 
wirksam werden. 
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Grundrechtsziele 
 
§ 16  Kanton und Gemeinden set-
zen sich über die einklagbaren 
Grundrechte hinaus zum Ziel, dass 
a) die Anliegen von Kindern, Ju-

gendlichen, Betagten und Be-
hinderten berücksichtigt wer-
den, 

b) Menschen, welche wegen 
ihres Alters, ihrer Gesundheit 
sowie ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage Hilfe brau-
chen, die für ihre Existenz 
notwendigen Mittel erhalten, 

c) die Gleichstellung von behin-
derten Menschen, insbeson-
dere der Zugang zu Bauten 
und Anlagen sowie die Inan-
spruchnahme von Einrichtun-
gen und Leistungen, die für 
die Öffentlichkeit bestimmt 
sind, soweit wirtschaftlich zu-
mutbar, gewährleistet wird, 

d) alle ihren Unterhalt durch Ar-
beit zu angemessenen Bedin-
gungen bestreiten können und 
gegen die Folgen von unver-
schuldeter Arbeitslosigkeit ge-
schützt sind. 

 Variante 1:  
[Auswirkung auf § 8 neuer Abs. 3:] 
 
Grundrechtsziele 
 
§ 16  Kanton und Gemeinden set-
zen sich über die einklagbaren 
Grundrechte hinaus zum Ziel, dass 
a) die Anliegen von Kindern, Ju-

gendlichen, Betagten und Be-
hinderten berücksichtigt wer-
den, 

b) Menschen, die wegen ihres 
Alters, ihrer Gesundheit sowie 
ihrer wirtschaftlichen und so-
zialen Lage Hilfe brauchen, 
die für ihre Existenz notwen-
digen Mittel, Pflege und Un-
terkunft erhalten sowie Unter-
stützung, um wo möglich aus 
eigener Kraft für sich zu sor-
gen. 

c) alle ihren Unterhalt durch Ar-
beit zu angemessenen Bedin-
gungen bestreiten können und 
gegen die Folgen von unver-
schuldeter Arbeitslosigkeit ge-
schützt sind. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. b)  Auswirkung Variante  
Kapitel III: Streichen von § 27 
 
 
 
 

 § 16 lit. c) (Gleichstellung Be-
hinderter) streichen, restliche Litte-
rae neu nummerieren 
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 Variante 2: 
[Auswirkung Variante Kapitel III 
straffen: § 27 streichen:] 
 
Grundrechtsziele 
 
§ 16  Kanton und Gemeinden set-
zen sich über die einklagbaren 
Grundrechte hinaus zum Ziel, dass 
a) die Anliegen von Kindern, Ju-

gendlichen, Betagten und Be-
hinderten berücksichtigt wer-
den, 

b) Menschen, die wegen ihres 
Alters, ihrer Gesundheit sowie 
ihrer wirtschaftlichen und so-
zialen Lage Hilfe brauchen, 
die für ihre Existenz notwen-
digen Mittel, Pflege und Un-
terkunft erhalten sowie Unter-
stützung, um wo möglich aus 
eigener Kraft für sich zu sor-
gen. 

c) die Gleichstellung von behin-
derten Menschen, insbeson-
dere der Zugang zu Bauten 
und Anlagen sowie die Inan-
spruchnahme von Einrichtun-
gen und Leistungen, die für 
die Öffentlichkeit bestimmt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. b)  Auswirkung Variante  
Kapitel III: Streichen von § 27 
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sind, soweit wirtschaftlich zu-
mutbar, gewährleistet wird, 

d) alle ihren Unterhalt durch Ar-
beit zu angemessenen Bedin-
gungen bestreiten können und 
gegen die Folgen von unver-
schuldeter Arbeitslosigkeit ge-
schützt sind. 
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III.  ZIELE UND MITTEL DES  
STAATLICHEN HANDELNS 

 III.  ZIELE UND MITTEL DES  
STAATLICHEN HANDELNS 

 

Leitlinien staatlichen Handelns 
 
§ 17  Der Staat orientiert sich bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben an 
den Bedürfnissen und am Wohler-
gehen der Bevölkerung. Er be-
rücksichtigt dabei die Würde, die 
Persönlichkeit und die Eigenver-
antwortung des Einzelnen. 
 
2Er sorgt für die Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen und 
handelt nach den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
3Er sorgt für Chancengleichheit 
und fördert die kulturelle Vielfalt, 
die Integration und die Gleichbe-
rechtigung in der Bevölkerung so-
wie die wirtschaftliche Entfaltung 
im Kanton und in der Region. 
 

 
 
§ 17  Der Staat orientiert sich bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben an 
den Bedürfnissen und am Wohler-
gehen der Bevölkerung. Er be-
rücksichtigt dabei die Würde, die 
Persönlichkeit und die Eigenver-
antwortung des einzelnen Men-
schen.  
2Er sorgt für die Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen und 
handelt nach den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
3Er sorgt für Chancengleichheit 
und fördert die kulturelle Vielfalt, 
die Integration und die Gleichbe-
rechtigung in der Bevölkerung so-
wie die wirtschaftliche Entfaltung 
im Kanton und in der Region. 
 

Leitlinien staatlichen Handelns 
 
§ 17  Der Staat orientiert sich bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben an 
den Bedürfnissen und am Wohler-
gehen der Bevölkerung. Er be-
rücksichtigt dabei die Würde, die 
Persönlichkeit und die Eigenver-
antwortung des einzelnen Men-
schen. 
2Er wirkt auf die Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen und 
auf eine Entwicklung hin, die den 
Bedürfnissen der gegenwärtigen 
Generation entspricht, aber 
zugleich die ökologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bedürf-
nisse künftiger Generationen und 
ihre Möglichkeiten ihren eigenen 
Lebensstil zu wählen nicht gefähr-
det. 
3Er sorgt für Chancengleichheit 
und fördert die kulturelle Vielfalt, 
die Integration und die Gleichbe-
rechtigung in der Bevölkerung so-
wie die wirtschaftliche Entfaltung 
[X]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auswirkung Variante Kapitel III: 
§ 40 Abs. 2 streichen 
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Überprüfung der Aufgabenerfül-
lung 
 
§ 18  Die zuständigen Behörden 
des Staates überprüfen die Erfül-
lung der öffentlichen Aufgaben pe-
riodisch auf ihre Notwendigkeit, 
Wirksamkeit und Effizienz sowie 
ihre finanziellen Auswirkungen und 
deren Tragbarkeit. 
 

 Überprüfung der Aufgabenerfül-
lung 
 
§ 18  Die zuständigen Behörden 
des Staates überprüfen die Erfül-
lung der öffentlichen Aufgaben pe-
riodisch auf ihre Notwendigkeit, 
Wirksamkeit und Effizienz sowie 
ihre finanziellen Auswirkungen und 
deren Tragbarkeit. 
 

 

Grundsätze der Bildung und Er-
ziehung 
 
§ 19  Der Staat sorgt für ein um-
fassendes Bildungsangebot. Das 
Bildungswesen hat zum Ziel, die 
geistigen und körperlichen, schöp-
ferischen, emotionalen und sozia-
len Fähigkeiten zu fördern, das 
Verantwortungsbewusstsein ge-
genüber den Mitmenschen und der 
Mitwelt zu stärken sowie das Hi-
neinwachsen in die Gesellschaft 
vorzubereiten und zu begleiten. 
 

 Grundsätze der Bildung und Er-
ziehung 
 
§ 19  Der Staat sorgt für ein um-
fassendes Bildungsangebot. Das 
Bildungswesen hat zum Ziel, die 
geistigen und körperlichen, schöp-
ferischen, emotionalen und sozia-
len Fähigkeiten zu fördern, das 
Verantwortungsbewusstsein ge-
genüber den Mitmenschen und der 
Mitwelt zu stärken sowie das Hi-
neinwachsen in die Gesellschaft 
vorzubereiten und zu begleiten. 
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Schulen, Kindergärten und Hei-
me 
 
 
§ 20  Der Staat führt Kindergärten 
und Schulen und führt oder unter-
stützt Sonderschulen und Heime. 
 
2Staatliche Kindergärten, Schulen, 
Sonderschulen und Heime werden 
konfessionell und politisch neutral 
geführt. 
 
3Die Kindergärten, Schulen, Son-
derschulen und Heime fördern und 
fordern alle Kinder und Jugendli-
chen gemäss ihren Fähigkeiten 
und Neigungen. Sie fördern die 
Integration aller Kinder und Ju-
gendlichen in die Gesellschaft und 
vermitteln zwischen den Kulturen. 
 

 Schulen, Kindergärten, Tages-
betreuungseinrichtungen und 
Heime 
 
§ 20  Der Staat führt Kindergärten 
und Schulen und führt oder unter-
stützt Tagesbetreuungseinrichtun-
gen, Sonderschulen und Heime. 
2Staatliche Kindergärten, Schulen, 
Tagesbetreuungseinrichtungen, 
Sonderschulen und Heime werden 
konfessionell und politisch neutral 
geführt. 
3Die Kindergärten, Schulen, Ta-
gesbetreuungseinrichtungen, Son-
derschulen und Heime fördern und 
fordern alle Kinder und Jugendli-
chen gemäss ihren Fähigkeiten 
und Neigungen. Sie fördern die 
Integration aller Kinder und Ju-
gendlichen in die Gesellschaft und 
vermitteln zwischen den Kulturen. 
 

 
 
 
 

 Auswirkung Variante Kapitel III: 
§ 29 streichen, jedoch Abs. 3 Ta-
gesbetreuungseinrichtungen in 
§ 20 Abs. 1, 2 und 3 integrieren 
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Schulbesuch 
 
§ 21  Der Besuch einer Schule ist 
im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen obligatorisch. 
2Der Besuch staatlicher Kindergär-
ten und Schulen ist unentgeltlich. 
Die Lehrmittel werden während der 
obligatorischen Schulzeit unent-
geltlich abgegeben. 
 

 Schulbesuch 
 
§ 21  Der Besuch einer Schule ist 
im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen obligatorisch. 
2Der Besuch staatlicher Kindergär-
ten und Schulen ist unentgeltlich. 
Die Lehrmittel werden während der 
obligatorischen Schulzeit unent-
geltlich abgegeben. 
 

 

Aufsicht über nichtstaatliche 
Schulen 
 
§ 22  Nichtstaatliche Kindergärten 
und Schulen sind bewilligungs-
pflichtig und unterstehen der Auf-
sicht des Kantons. 
 

 Aufsicht über nichtstaatliche 
Schulen 
 
§ 22  Nichtstaatliche Kindergärten 
und Schulen sind bewilligungs-
pflichtig und unterstehen der Auf-
sicht des Kantons. 
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Universität und Fachhochschu-
len 
 
§ 23  Der Kanton betreibt eine Uni-
versität und Fachhochschulen. Er 
strebt dabei kantonsübergreifende 
Trägerschaften an. 
2Die Hochschulen fördern die wis-
senschaftliche Erkenntnis durch 
Lehre und Forschung und erfüllen 
ihre Aufgaben im Dienste der All-
gemeinheit. 
3Der Kanton unterstützt die inter-
disziplinäre Forschung. 
 

Universität und Fachhochschu-
len 
 
§ 23  Der Kanton unterhält eine 
Universität und Fachhochschulen. 
Er strebt dabei kantonsübergrei-
fende Trägerschaften an. 
2Die Hochschulen fördern die wis-
senschaftliche Erkenntnis durch 
Lehre und Forschung und erfüllen 
ihre Aufgaben im Dienste der All-
gemeinheit. 
3Der Kanton unterstützt die inter-
disziplinäre Forschung. 
 

Universität und Fachhochschu-
len 
 
§ 23  Der Kanton unterhält eine 
Universität und Fachhochschulen. 
Er strebt dabei kantonsübergrei-
fende Trägerschaften an. 
 

 
 
 

 Abs. 2 und 3 streichen 

Berufsbildung 
 
§ 24  Der Staat gewährleistet und 
unterstützt eine vielfältige berufli-
che Ausbildung. Er übt die Aufsicht 
über das Berufsbildungswesen 
aus. 
2Der Staat unterstützt die berufs-
orientierte Weiterbildung und Um-
schulung. 
 

 Berufsbildung 
 
§ 24  Der Staat gewährleistet und 
unterstützt eine vielfältige berufli-
che Ausbildung. Er übt die Aufsicht 
über das Berufsbildungswesen 
aus. 
2Der Staat unterstützt die berufs-
orientierte Weiterbildung und Um-
schulung. 
 

 



Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
Verfassungsentwurf 15. 10. 2003 Redaktionelle Änderungen Varianten Hinweise zu den Varianten 
 

Stand: 13. September 2004/ks  24 

Erwachsenenbildung 
 
§ 25  Der Staat unterstützt die all-
gemeine Erwachsenenbildung und 
erleichtert die Aus- und Weiterbil-
dung durch finanzielle Beiträge 
oder andere Massnahmen zur 
Förderung der Chancengerechtig-
keit. 
 

 Erwachsenenbildung 
 
§ 25  Der Staat unterstützt die all-
gemeine Erwachsenenbildung und 
erleichtert die Aus- und Weiterbil-
dung durch finanzielle Beiträge 
oder andere Massnahmen zur 
Förderung der Chancengerechtig-
keit. 
 

 

Öffentliche Sicherheit 
 
§ 26  Der Staat gewährleistet die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
und den Schutz vor Gewalt, Aus-
beutung und Missbrauch. 
 
2Er trifft Massnahmen zur Katast-
rophenvorsorge und schützt den 
öffentlichen Frieden durch Gewalt-
prävention und Konfliktbewälti-
gung. 
 

 Öffentliche Sicherheit 
 
§ 26  Der Staat gewährleistet die 
öffentliche Sicherheit; [X] er ge-
währleistet namentlich den Schutz 
vor Gewalt, Ausbeutung und Miss-
brauch. 
2Er trifft Massnahmen zur Katast-
rophenvorsorge und schützt den 
öffentlichen Frieden durch Gewalt-
prävention und Konfliktbewälti-
gung. 
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Soziale Sicherheit 
 
§ 27  Der Staat sorgt in Zusam-
menarbeit mit den Direktbetroffe-
nen, mit privaten Organisationen 
und in Ergänzung zu den Leistun-
gen des Bundes dafür, dass Men-
schen, die der Hilfe bedürfen oder 
in Not sind, ausreichende Pflege, 
Unterstützung und Obdach erhal-
ten. 
 

  
 
§ 27  [vacat] 

 
 

 § 27 streichen, jedoch Pflege 
und Unterkunft in § 16 lit. b) integ-
rieren 

Familien und familienähnliche 
Lebensgemeinschaften 
 
§ 28  Der Staat schützt Familien 
sowie familienähnliche Gemein-
schaften und ihre Kinder. 
 

 Familien und familienähnliche 
Lebensgemeinschaften 
 
§ 28  Der Staat schützt Familien 
sowie familienähnliche Gemein-
schaften und ihre Kinder. 
 

 
 
 

 § 28 belassen, jedoch 
§ 10 Abs. 2 lit. a) kürzen/streichen 
und als § 10 Abs.1 lit. g bis integrie-
ren 
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Kinder und Jugendliche 
 
§ 29  Der Staat sorgt für das Wohl-
ergehen und den Schutz der Kin-
der und Jugendlichen. 
2Er fördert ihre kulturelle, intellek-
tuelle und künstlerische Entwick-
lung, ihre soziale Integration und 
sportliche Betätigung. 
3Er unterhält und fördert in Zu-
sammenarbeit mit Privaten 
Betreuungseinrichtungen für Klein-
kinder, Vorschulkinder und Schul-
kinder. 
 

  
 
§ 29  [vacat] 

 
 

 § 29 streichen, jedoch Abs. 3 
Tagesbetreuungseinrichtungen 
integrieren in § 20 

Betagte 
 
§ 30  Der Staat fördert in Zusam-
menarbeit mit Privaten die Le-
bensqualität der Betagten. 
 

  
 
§ 30  [vacat] 

 
 

 § 30 ersatzlos streichen 
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Gesundheit 
 
§ 31  Der Staat schützt und fördert 
die Gesundheit der Bevölkerung. 
2Er gewährleistet eine allen im 
gleichen Masse zugängliche medi-
zinische Versorgung. 
3Er fördert die Selbsthilfe und die 
Hilfe und Pflege zu Hause. 
4Er trifft Massnahmen im Bereich 
der Sozial- und Präventivmedizin. 
5Er achtet auf die Wahrung der 
Patientenrechte. 
 

 Gesundheit 
 
§ 31  Der Staat schützt und fördert 
die Gesundheit der Bevölkerung. 
2Er gewährleistet eine allen im 
gleichen Masse zugängliche medi-
zinische Versorgung. 
3Er fördert die Selbsthilfe und die 
Hilfe und Pflege zu Hause und un-
terstützt Familien und Angehörige 
in dieser Aufgabe. 
4Er achtet auf die Wahrung der 
Patientenrechte. 

 
 

 Abs. 4 streichen (Abs. 5 wird 
neu Abs. 4) 

Spitäler 
 
§ 32  Der Kanton betreibt öffentli-
che Spitäler und Kliniken oder be-
teiligt sich an kantonsübergreifen-
den Trägerschaften. 
2Er sorgt mit den Gemeinden und 
privaten Trägerschaften sowie in 
Absprache mit der Region für die 
Bereitstellung von weiteren not-
wendigen öffentlichen Spitälern, 
Kliniken und Einrichtungen. 
 

Spitäler 
 
§ 32  Der Kanton unterhält öffentli-
che Spitäler und Kliniken; [X] er 
strebt kantonsübergreifende[X] 
Trägerschaften an. 
2Er sorgt mit den Gemeinden und 
privaten Trägerschaften sowie in 
Absprache mit der Region für die 
Bereitstellung von weiteren not-
wendigen öffentlichen Spitälern, 
Kliniken und Einrichtungen. 
 

Spitäler 
 
§ 32  Der Kanton unterhält öffentli-
che Spitäler und Kliniken; [X] er 
strebt kantonsübergreifende[X] 
Trägerschaften an. 
2Er sorgt mit den Gemeinden und 
privaten Trägerschaften sowie in 
Absprache mit der Region für die 
Bereitstellung von weiteren not-
wendigen öffentlichen Spitälern, 
Kliniken und Einrichtungen. 
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Aufsicht über das Gesundheits-
wesen 
 
§ 33  Das Gesundheitswesen und 
die Ausübung der Gesundheitsbe-
rufe unterstehen der Aufsicht des 
Kantons. 
 

 Aufsicht über das Gesundheits-
wesen 
 
§ 33  Das Gesundheitswesen und 
die Ausübung der Gesundheitsbe-
rufe unterstehen der Aufsicht des 
Kantons. 
 

 

Wohnen 
 
§ 34  Der Staat fördert im Interesse 
eines ausgeglichenen Wohnungs-
marktes den Wohnungsbau. Er 
achtet dabei auf ein angemesse-
nes Angebot vor allem an familien-
gerechten Wohnungen zu tragba-
ren Bedingungen. 
 

  
 
§ 34  [vacat] 

 
 

 § 34 streichen und integrieren 
als neuer Abs. 2 in § 41 "Raum-
planung und Wohnen" 
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Grundsätze der  
Wirtschaftspolitik 
 
§ 35  Der Staat fördert eine vielsei-
tige und wettbewerbsfähige Wirt-
schaft und sorgt mit günstigen 
Rahmenbedingungen für eine 
strukturell ausgewogene und leis-
tungsfähige Wirtschaft. 
 
2Staatliche Förderungsmassnah-
men haben insbesondere den Be-
langen der kleinen und mittleren 
Unternehmen Rechnung zu tragen. 
 

Grundsätze der  
Wirtschaftspolitik 
 
§ 35  Der Staat fördert eine vielsei-
tige und wettbewerbsfähige Wirt-
schaft und sorgt mit günstigen 
Rahmenbedingungen für die Ent-
wicklung einer leistungsfähigen 
und strukturell ausgewogenen 
Wirtschaft.  
2Staatliche Förderungsmassnah-
men haben insbesondere den Be-
langen der kleinen und mittleren 
Unternehmen Rechnung zu tragen.
 

Wirtschaft und Arbeit 
 
 
§ 35  Der Staat [X] sorgt mit güns-
tigen Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung einer leistungsfähigen 
und strukturell ausgewogenen 
Wirtschaft. 
2Er trifft in Ergänzung zum Bun-
desrecht Vorkehrungen zur Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit. Er 
betreibt eine aktive Beschäfti-
gungspolitik. 
3Er fördert die Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Betreuungs-
aufgaben. 

 
 
 

 § 35 und 36 zusammenlegen: 
§ 35 Abs. 1 kürzen,  
Abs. 2 streichen, 
§ 36 Abs. 1 neu Abs. 2, 
Abs. 2 streichen,  
Abs. 3 neu § 35 Abs. 3;  
§ 36 somit vacat. 

Arbeit 
 
§ 36  Der Staat trifft in Ergänzung 
zum Bundesrecht Vorkehrungen 
zur Vermeidung von Arbeitslosig-
keit. Er betreibt eine aktive Be-
schäftigungspolitik. 
2Er sorgt dafür, dass die Arbeits-
bedingungen nicht diskriminierend 
sind. 
3Er fördert die Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Betreuungs-
aufgaben. 
 

  
 
§ 36  [vacat] 
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Verkehrspolitik 
 
§ 37  Der Staat sorgt für eine si-
chere, wirtschaftliche, umweltge-
rechte und energiesparende Mobi-
lität. 
2Er setzt sich für einen attraktiven 
Agglomerationsverkehr, für rasche 
Verbindungen zu den schweizeri-
schen Zentren und für den An-
schluss an die grossen internatio-
nalen Verkehrsachsen ein. 
 
3Er trifft Massnahmen zur Koordi-
nation der einzelnen Verkehrsträ-
ger. Der öffentliche Verkehr ge-
niesst Vorrang. Im Übrigen ergän-
zen sich der öffentliche Verkehr 
und der Individualverkehr. 
4Er fördert den Gütertransport auf 
Schiene und Rhein. 
5Er unterstützt im Rahmen der Be-
dürfnisse der Bevölkerung und der 
Wirtschaft der Region einen trinati-
onalen Landesflughafen mit euro-
päischer Bedeutung. 
 

Verkehrspolitik 
 
§ 37  Der Staat ermöglicht eine 
sichere, wirtschaftliche, umweltge-
rechte und energiesparende Mobi-
lität. 
2Er setzt sich für einen attraktiven 
Agglomerationsverkehr, für rasche 
Verbindungen zu den schweizeri-
schen Zentren und für den An-
schluss an die grossen internatio-
nalen Verkehrsachsen ein. 
 
3Er trifft Massnahmen zur Koordi-
nation der einzelnen Verkehrsträ-
ger. Der öffentliche Verkehr ge-
niesst Vorrang. Im Übrigen ergän-
zen sich der öffentliche Verkehr 
und der Individualverkehr. 
4Er fördert den Gütertransport auf 
Schiene und Rhein. 
5Er unterstützt im Rahmen der Be-
dürfnisse der Bevölkerung und der 
Wirtschaft der Region einen trinati-
onalen Landesflughafen mit euro-
päischer Bedeutung. 
 

Verkehrspolitik 
 
§ 37  Der Staat ermöglicht und ko-
ordiniert eine sichere, wirtschaftli-
che, umweltgerechte und energie-
sparende Mobilität. [X] Der öffentli-
che Verkehr geniesst Vorrang. 
2Der Staat setzt sich für einen att-
raktiven Agglomerationsverkehr, 
für rasche Verbindungen zu den 
schweizerischen Zentren und für 
den Anschluss an die [X] internati-
onalen Verkehrsachsen auf Schie-
ne, Strasse sowie auf Luft- und 
Wasserwegen ein. 
 

 
 

 Abs. 3 – 5 streichen, jedoch 
Abs. 3 umformuliert integrieren in 
Abs. 1 und Abs. 2 ergänzen durch 
umformulierte Abs. 4 und 5.  
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Energie 
 
§ 38  Der Staat sorgt für eine si-
chere, volkswirtschaftlich bestmög-
liche und umweltgerechte Energie-
versorgung. 
2Er fördert die Nutzung von erneu-
erbaren Energien, die Nutzung 
neuer Technologien und die de-
zentrale Energieversorgung sowie 
den sparsamen und rationellen 
Energieverbrauch. 
3Er trifft Massnahmen zur Vermin-
derung des Gebrauchs von fossi-
len Brennstoffen. 
4Er wendet sich gegen die Nutzung 
von Kernenergie und hält keine 
Beteiligungen an Kernkraftwerken. 
 

 Energie 
 
§ 38  Der Staat sorgt für eine si-
chere, der Volkswirtschaft förderli-
che und umweltgerechte Energie-
versorgung. 
2Er fördert die Nutzung von erneu-
erbaren Energien, die Nutzung 
neuer Technologien und die de-
zentrale Energieversorgung sowie 
den sparsamen und rationellen 
Energieverbrauch. 
3Er wendet sich gegen die Nutzung 
von Kernenergie und hält keine 
Beteiligungen an Kernkraftwerken. 

 
 

 Abs. 3 streichen, Abs. 4 neu 
Abs. 3 

Wasser 
 
§ 39  Die Versorgung mit Wasser 
kann nicht an Unternehmen über-
tragen werden, an denen Private 
gewinnbeteiligt sind. 
2Der Staat sichert die hochstehen-
de Trinkwasserqualität und setzt 
sich für eine sparsame Verwen-
dung des Brauchwassers ein. 
 

 Wasser 
 
§ 39  Der Staat gewährleistet die 
Versorgung mit gutem Trinkwasser 
und achtet auf eine sparsame 
Verwendung des Brauchwassers. 
2Die Versorgung mit Wasser kann 
nicht an Unternehmen übertragen 
werden, an denen Private gewinn-
beteiligt sind. 

 
 

 Abs. 1 und 2 umgekehrte Rei-
henfolge 
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Umweltschutz 
 
§ 40  Der Staat trifft Massnahmen 
zur Reinhaltung von Erde, Luft und 
Wasser. 
2Er strebt im Interesse kommender 
Generationen ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Natur in 
ihrer Erneuerungsfähigkeit und 
ihrer Nutzung durch den Menschen 
an. 
3Er ist für die Erhaltung der Vielfalt 
von Tieren und Pflanzen besorgt. 
4Er fördert die Wiederverwertung 
von Abfällen und Altstoffen und 
sichert die umweltgerechte Entsor-
gung nicht wieder verwendbarer 
Abfälle und die Reinigung der Ab-
wässer. 
5Er schützt den Menschen und 
seine Umwelt vor Lärm und sonsti-
gen lästigen und schädlichen Ein-
flüssen und trifft Massnahmen zur 
Vermeidung und Minderung von 
Risiken. 
 

 Umweltschutz 
 
§ 40  Der Staat trifft Massnahmen 
zur Reinhaltung von Erde, Luft und 
Wasser. 
2Er ist für die Erhaltung der Vielfalt 
von Tieren und Pflanzen besorgt. 
3Er fördert die Wiederverwertung 
von Abfällen und Altstoffen und 
sichert die umweltgerechte Entsor-
gung nicht wieder verwendbarer 
Abfälle und die Reinigung der Ab-
wässer. 
4Er schützt den Menschen und 
seine Umwelt vor Lärm und sonsti-
gen lästigen und schädlichen Ein-
flüssen und trifft Massnahmen zur 
Vermeidung und Minderung von 
Risiken. 
 

 
 

 Abs. 2 streichen und integrieren 
als § 17 Abs. 2,  
Abs. 3-5 neu Abs. 2-4. 
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Raumplanung und Wohnumfeld 
 
§ 41  Der Staat sorgt für die 
zweckmässige und umweltscho-
nende Nutzung des Bodens. 
2Er wahrt und fördert die städte-
bauliche Qualität und eine nach-
haltige und auf die grenzüber-
schreitende Agglomeration abge-
stimmte Siedlungsentwicklung. 
3Er sorgt für die Erhaltung und 
Verbesserung der Wohn- und Le-
bensqualität in der Stadt und in 
den Landgemeinden und insbe-
sondere für den Schutz der Wohn-
gebiete vor Verkehrsimmissionen. 
 

 Raumplanung und Wohnumfeld 
 
§ 41  Der Staat sorgt für die 
zweckmässige und umweltscho-
nende Nutzung des Bodens im 
Rahmen einer auf die grenzüber-
schreitende Agglomeration abge-
stimmten Siedlungsentwicklung. Er 
wahrt und fördert die Wohnlichkeit 
wie auch die städtebauliche Quali-
tät. 
2Er fördert im Interesse eines aus-
geglichenen Wohnungsmarktes 
den Wohnungsbau. Er achtet da-
bei auf ein angemessenes Ange-
bot vor allem an familiengerechten 
Wohnungen [X]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswirkung Variante Kapitel III: 
von § 34 streichen und integrieren 
als § 41 Abs. 2  
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Kultur 
 
§ 42  Der Staat fördert das kulturel-
le Schaffen und den kulturellen 
Austausch. 
 
2Er ist bestrebt, Erkenntnisse und 
Leistungen aus Kunst und Wissen-
schaft allen zugänglich zu machen 
und unterhält oder unterstützt Ein-
richtungen für die Pflege der Wis-
senschaften, der Künste und des 
Brauchtums. 
3Er sorgt für die Erhaltung der 
Ortsbilder, Denkmäler und seiner 
eigenen oder der ihm anvertrauten 
Kulturgüter. 
 

 Kultur 
 
§ 42  Der Staat fördert das kulturel-
le Schaffen, die kulturelle Vermitt-
lung und den kulturellen Aus-
tausch. 
2Er sorgt für die Erhaltung der 
Ortsbilder, Denkmäler und seiner 
eigenen oder der ihm anvertrauten 
Kulturgüter. 
 

 
 

 Abs. 2 streichen,  
Abs. 3 neu Abs. 2, 

Sport 
 
§ 43  Der Staat fördert die sportli-
che Betätigung. 
 

 Sport 
 
§ 43  Der Staat fördert die sportli-
che Betätigung. 
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Medien 
 
§ 44  Der Staat unterstützt die Un-
abhängigkeit und Vielfalt der Me-
dien. 
2Er fördert den allgemeinen Zu-
gang zu den Medien und Informa-
tionsquellen. 
 

 Medien 
 
§ 44  Der Staat unterstützt die Un-
abhängigkeit und Vielfalt der In-
formation.  
2Er fördert den allgemeinen Zu-
gang zu den Medien und Informa-
tionsquellen. 
 

 

Öffentliche Sachen und Regale 
 
§ 45  Der Staat übt die Hoheit über 
den öffentlichen Boden, die öffent-
lichen Gewässer und den Luftraum 
aus. 
2Dem Kanton steht die aus-
schliessliche Nutzung 
a) der Bodenschätze und der 

Erdwärme sowie 
b) des Salzverkaufs 
zu. 
3Der Kanton kann diese Befugnis-
se selber ausnützen oder auf die 
Gemeinden oder Dritte übertragen. 
4Den Gemeinden stehen das Jagd- 
und Fischereiregal zu. Bestehende 
Privatrechte bleiben vorbehalten. 
5Der Kanton kann durch Gesetz im 
Rahmen der Wirtschaftsfreiheit 
weitere Monopole errichten. 

 Öffentliche Sachen und Regale 
 
§ 45  Der Staat übt die Hoheit über 
den öffentlichen Boden, die öffent-
lichen Gewässer und den Luftraum 
aus. 
2Dem Kanton steht die aus-
schliessliche Nutzung 
a) der Bodenschätze und der 

Erdwärme sowie 
b) des Salzverkaufs 
zu. 
3Der Kanton kann diese Befugnis-
se selber ausnützen oder auf die 
Gemeinden oder Dritte übertragen. 
4Den Gemeinden stehen das Jagd- 
und Fischereiregal zu. Bestehende 
Privatrechte bleiben vorbehalten. 
5Der Kanton kann durch Gesetz im 
Rahmen der Wirtschaftsfreiheit 
weitere Monopole errichten. 

 



Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
Verfassungsentwurf 15. 10. 2003 Redaktionelle Änderungen Varianten Hinweise zu den Varianten 
 

Stand: 13. September 2004/ks  36 

IV.  BÜRGERRECHT UND 
VOLKSRECHTE 

 IV.  BÜRGERRECHT UND 
VOLKSRECHTE 

 

1. Bürgerrecht 
 
Einbürgerung 
 
§ 46  Der Kanton und die Gemein-
den fördern die Aufnahme neuer 
Bürger und Bürgerinnen. Der Kan-
ton und die Bürgergemeinden re-
geln die Einzelheiten in ihrer Ge-
setzgebung. 
 

 1. Bürgerrecht 
 
Einbürgerung 
 
§ 46  Der Kanton und die Gemein-
den fördern die Aufnahme neuer 
Bürger und Bürgerinnen. Der Kan-
ton und die Bürgergemeinden re-
geln die Einzelheiten für ein einfa-
ches und rasches Verfahren in ih-
rer Gesetzgebung. 
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2. Stimmrecht 
 
Voraussetzungen 
 
§ 47  Stimmberechtigt ist, wer das 
Schweizerbürgerrecht besitzt, das 
18. Altersjahr zurückgelegt hat, im 
Kanton Basel-Stadt politischen 
Wohnsitz hat und nicht wegen 
psychischer Krankheit oder geisti-
ger Behinderung entmündigt ist. 
2Wer das Schweizerbürgerrecht 
nicht besitzt, aber die Bedingungen 
der Einbürgerung erfüllt, kann das 
aktive und passive Stimmrecht be-
antragen. Das Nähere regelt das 
Gesetz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Die Einwohnergemeinden können 
das Stimm- und Wahlrecht in Ge-
meindeangelegenheiten auf weite-
re Einwohner und Einwohnerinnen 

2. Stimmrecht 
 
Voraussetzungen 
 
§ 47  Stimmberechtigt ist, wer das 
Schweizerbürgerrecht besitzt, das 
18. Altersjahr zurückgelegt hat, im 
Kanton Basel-Stadt politischen 
Wohnsitz hat und nicht wegen 
psychischer Krankheit oder geisti-
ger Behinderung entmündigt ist. 
2Stimmberechtigt sind ferner im 
Kanton niedergelassene Ausländer 
und Ausländerinnen. Sie haben 
Anspruch auf Eintragung in das 
Stimmregister sofern sie die ge-
setzlichen Voraussetzungen erfül-
len. Diese erfolgt auf persönlichen 
Antrag. 
2bisDie im Gesetz festgelegten Vor-
aussetzungen des Stimmrechts für 
ausländische Niedergelassene 
sind inhaltlich auf die bundesrecht-
lichen und kantonalen Vorausset-
zungen für die Einbürgerung aus-
zurichten. 
3Die Einwohnergemeinden können 
das Stimm- und Wahlrecht in Ge-
meindeangelegenheiten auf weite-
re Einwohner und Einwohnerinnen 

2. Stimmrecht 
 
Voraussetzungen 
 
§ 47  Stimmberechtigt ist, wer das 
Schweizerbürgerrecht besitzt, das 
18. Altersjahr zurückgelegt hat, im 
Kanton Basel-Stadt politischen 
Wohnsitz hat und nicht wegen 
psychischer Krankheit oder geisti-
ger Behinderung entmündigt ist. 
2Stimmberechtigt sind ferner im 
Kanton [seit ... Jahren] niederge-
lassene Ausländer und Auslände-
rinnen. Sie haben Anspruch auf 
Eintragung in das Stimmregister. 
Diese erfolgt auf persönlichen An-
trag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

3Die Einwohnergemeinden können 
das Stimm- und Wahlrecht in Ge-
meindeangelegenheiten auf weite-
re Einwohner und Einwohnerinnen 
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ausdehnen. 
4Das Stimmrecht der Ausland-
schweizer und Auslandschweize-
rinnen wird durch das Gesetz ge-
regelt. 
 

ausdehnen. 
4Das Gesetz kann das Stimmrecht 
der Auslandschweizer und Aus-
landschweizerinnen vorsehen. 
 

ausdehnen. 
4Das Gesetz kann das Stimmrecht 
der Auslandschweizer und Aus-
landschweizerinnen vorsehen. 
 



Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
Verfassungsentwurf 15. 10. 2003 Redaktionelle Änderungen Varianten Hinweise zu den Varianten 
 

Stand: 13. September 2004/ks  39 

Inhalt 
 
§ 48  Stimmberechtigte haben das 
Recht: 
a) an den Volksabstimmungen 

teilzunehmen, 
b) Wahlvorschläge einzureichen, 

sich an Wahlen zu beteiligen 
und in öffentliche Ämter ge-
wählt zu werden, 

c) Initiativen, Referenden und 
Volksaufträge einzuleiten und 
zu unterzeichnen. 

 

Inhalt 
 
§ 48  Stimmberechtigte haben das 
Recht: 
a) an den [X]Abstimmungen teil-

zunehmen, 
b) Wahlvorschläge einzureichen, 

sich an Wahlen zu beteiligen 
und in öffentliche Ämter ge-
wählt zu werden, 

c) Initiativen, Referenden und 
Volksaufträge einzuleiten und 
zu unterzeichnen. 

 

  

Ausübung 
 
§ 49  Das Stimmrecht wird am poli-
tischen Wohnsitz ausgeübt. Aus-
nahmen bestimmt das Gesetz. 
2Wer das Schweizerbürgerrecht 
besitzt, erwirbt mit der Niederlas-
sung das Stimmrecht in Angele-
genheiten des Kantons und der 
Einwohnergemeinde der jeweiligen 
Landgemeinde. 
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Schutz 
 
§ 50  Die Stimmberechtigten ha-
ben Anspruch darauf, dass bei 
Volksabstimmungen und Wahlen 
der freie Wille ihrer Gesamtheit 
zuverlässig und unverfälscht zum 
Ausdruck gelangt. 
2Die Stimmberechtigten können 
wegen Verletzungen des Stimm-
rechts Beschwerde beim Kantons-
gericht führen. 
3Bei Volksabstimmungen und 
Wahlen ist das Stimmgeheimnis zu 
wahren. Vorbehalten bleiben Re-
gelungen über Gemeindever-
sammlungen. 
 

Schutz 
 
§ 50  Die Stimmberechtigten ha-
ben Anspruch darauf, dass bei Ab-
stimmungen und Wahlen der [X] 
Wille ihrer Gesamtheit zuverlässig 
und unverfälscht zum Ausdruck 
gelangt. 
2Die Stimmberechtigten können 
wegen Verletzungen des Stimm-
rechts Beschwerde beim Kantons-
gericht führen. 
3Bei Abstimmungen und Wahlen 
ist das Stimmgeheimnis zu wah-
ren. Vorbehalten bleiben Regelun-
gen über Gemeindeversammlun-
gen. 
 

Schutz 
 
§ 50  Die Stimmberechtigten ha-
ben Anspruch darauf, dass bei Ab-
stimmungen und Wahlen der [X] 
Wille ihrer Gesamtheit zuverlässig 
und unverfälscht zum Ausdruck 
gelangt. 
2Die Stimmberechtigten können 
wegen Verletzungen des Stimm-
rechts Beschwerde beim Appellati-
onsgericht führen. 
3Bei Abstimmungen und Wahlen 
ist das Stimmgeheimnis zu wah-
ren. Vorbehalten bleiben Regelun-
gen über Gemeindeversammlun-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122: 
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3. Wahlen 
 
Volkswahlen 
 
§ 51  Die Stimmberechtigten wäh-
len: 
a) den Grossen Rat, 
b) die sieben Mitglieder des Re-

gierungsrates, 
 
 
 
 

c) die Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen, 

d) die Statthalter und Statthalte-
rinnen der Gerichte, 

e) die nebenamtlichen ordentli-
chen Richter und Richterinnen 
des Kantonsgerichts, des Zi-
vilgerichts, des Strafgerichts 
und des Sozialversicherungs-
gerichts, 

f) die baselstädtischen Mitglie-
der des National- und Stände-
rates. 

2Die Mitglieder der beiden eidge-
nössischen Räte werden für die 
gleiche Amtsdauer gewählt. 

3. Wahlen 
 
Volkswahlen 
 
§ 51  Die Stimmberechtigten wäh-
len: 
a) die Mitglieder des Grossen 

Rates, 
b) die [X] Mitglieder des Regie-

rungsrates,  
 
 
 

c) die Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen, 

d) die Statthalter und Statthalte-
rinnen der Gerichte, 

e) die nebenamtlichen ordentli-
chen Richter und Richterinnen 
des Kantonsgerichts, des Zi-
vilgerichts, des Strafgerichts 
und des Sozialversicherungs-
gerichts, 

f) die baselstädtischen Mitglie-
der des National- und Stände-
rates. 

2Die Mitglieder der beiden eidge-
nössischen Räte werden für die 
gleiche Amtsdauer gewählt. 

3. Wahlen 
 
Volkswahlen 
 
§ 51  Die Stimmberechtigten wäh-
len: 
a) den Grossen Rat, 
b) die sieben Mitglieder des Re-

gierungsrates, 
b bis) aus den Mitgliedern des Re-

gierungsrates den Regie-
rungspräsidenten oder die 
Regierungspräsidentin, 

c) die Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen, 

d) die Statthalter und Statthalte-
rinnen der Gerichte, 

e) die nebenamtlichen ordentli-
chen Richter und Richterinnen 
des Appellationsgerichts, des 
Zivilgerichts, des Strafgerichts 
und des Sozialversicherungs-
gerichts, 

f) die baselstädtischen Mitglie-
der des National- und Stände-
rates. 

2Die Mitglieder der beiden eidge-
nössischen Räte werden für die 
gleiche Amtsdauer gewählt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. b bis) Anpassung Variante 
"Regierungspräsidium" § 120:] 
 
 
 
 
 
 
lit. e)  Anpassung Variante "Ap-
pellationsgericht" § 122:] 
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[Auswirkung Variante 1) Einheit-
liche Volkswahl der nebenamtli-
chen Richterinnen und Richter 
mit Proporz:] 
Lit. e) belassen 
 
[Auswirkung Variante 2) Einheit-
liche Volkswahl der nebenamtli-
chen Richterinnen und Richter 
mit Majorz:] 
Lit. e) belassen 
 
[Auswirkung Variante 3) Einheit-
liche Parlamentswahl der ne-
benamtlichen Richterinnen und 
Richter mit proportionaler Ver-
tretung:] 
Lit. e) streichen 
 
[Auswirkung Variante 4) Einheit-
liche Parlamentswahl der ne-
benamtlichen Richterinnen und 
Richter ohne proportionale Ver-
tretung:] 
Lit. e) streichen 
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[Auswirkung Variante 5) Status 
quo (Volkswahl der ordentlichen 
Richter und Richerinnen im Ma-
jorz; Parlamentswahl der Ersatz-
richterinnen und -richter ohne 
proportionale Vertretung):] 
Lit. e) belassen 

Wahlkreise 
 
§ 52  Für die Wahl des Grossen 
Rates ist die Stadt Basel in drei 
Wahlkreise eingeteilt; die Landge-
meinden Bettingen und Riehen 
bilden je einen Wahlkreis. 
2Das Gesetz regelt die Ausgestal-
tung der Wahlkreise. 
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Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird, mit 
Ausnahme der Wahlkreise, in de-
nen nur ein Mitglied zu wählen ist, 
nach dem Proporzwahlverfahren 
gewählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen sowie der 
Statthalter und Statthalterinnen der 
Gerichte gilt das Majorzwahlver-
fahren. 
4Für die Wahl der nebenamtlichen 
ordentlichen Richter und Richterin-
nen gilt das Proporzwahlverfahren. 
Der Kanton bildet den Wahlkreis. 
 

 
 
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
 
 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen sowie der 
Statthalter und Statthalterinnen der 
Gerichte gilt das Majorzwahlver-
fahren. 
4Für die Wahl der nebenamtlichen 
ordentlichen Richter und Richterin-
nen gilt das Proporzwahlverfahren. 
Der Kanton bildet den Wahlkreis. 
 

Abs. 3  Anpassung Variante Re-
gierungspräsidium] 
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, des Regierungspräsidenten 
oder der Regierungspräsidentin, 
der Gerichtspräsidenten und Ge-
richtspräsidentinnen sowie der 
Statthalter und Statthalterinnen der 
Gerichte gilt das Majorzwahlver-
fahren. 
4Für die Wahl der nebenamtlichen 
ordentlichen Richter und Richterin-
nen gilt das Proporzwahlverfahren. 
Der Kanton bildet den Wahlkreis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 3  Anpassung Variante Re-
gierungspräsidium] 
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Variante 1) Einheitliche Volks-
wahl der nebenamtlichen Rich-
terinnen und Richter mit Proporz
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen sowie der 
Statthalter und Statthalterinnen der 
Gerichte gilt das Majorzwahlver-
fahren. 
4Für die Wahl der nebenamtlichen 
[X] Richter und Richterinnen gilt 
das Proporzwahlverfahren. Der 
Kanton bildet den Wahlkreis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Variante 1)  Abs. 1 – 3 belassen, 
Abs. 4 ändern. Auswirkung auf 
§ 98 Abs. 2. 
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Variante 2) Einheitliche Volks-
wahl der nebenamtlichen Rich-
terinnen und Richter mit Majorz 
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen, [X] der 
Statthalter und Statthalterinnen 
sowie der nebenamtlichen Richter 
und Richterinnen gilt das Majorz-
wahlverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Variante 2)  Abs. 1 und 2 belas-
sen, Abs. 3 ändern, Abs. 4 strei-
chen. Auswirkung auf § 98 Abs. 2. 
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Variante 3) Einheitliche Parla-
mentswahl der nebenamtlichen 
Richterinnen und Richter mit 
proportionaler Vertretung:] 
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen sowie der 
Statthalter und Statthalterinnen der 
Gerichte gilt das Majorzwahlver-
fahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Variante 3)  Abs. 1 bis 3 belas-
sen, Abs. 4 streichen. Auswirkung 
auf § 51 lit. e) streichen sowie auf 
§ 98 Abs. 2 und 2bis. 
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Variante 4) Einheitliche Parla-
mentswahl der nebenamtlichen 
Richterinnen und Richter ohne 
proportionale Vertretung:]  
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen sowie der 
Statthalter und Statthalterinnen der 
Gerichte gilt das Majorzwahlver-
fahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Variante 4)  Abs. 1 bis 3 belas-
sen, Abs. 4 streichen. Auswirkung 
auf § 51 lit. e) streichen sowie auf  
§ 98 Abs. 2 
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Variante 5) Status quo (Volks-
wahl der ordentlichen Richter 
und Richterinnen mit Majorz; 
Parlamentswahl der Ersatzrich-
terinnen und -richter ohne pro-
portionale Vertretung) 
 
Wahlverfahren 
 
§ 53  Der Grosse Rat wird [X] nach 
dem Proporzwahlverfahren ge-
wählt. Jede Landgemeinde hat 
Anspruch auf mindestens einen 
Sitz. 
2Das Gesetz bestimmt das für die 
Zuteilung von Sitzen erforderliche 
Quorum. 
3Für die Wahl des Regierungsra-
tes, der Gerichtspräsidenten und 
Gerichtspräsidentinnen, [X] der 
Statthalter und Statthalterinnen 
sowie der nebenamtlichen ordent-
lichen Richter und Richterinnen gilt 
das Majorzwahlverfahren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante 5)  Abs. 1 und 2 belas-
sen, Abs. 3 ändern, Abs. 4 strei-
chen. Auswirkung auf § 98 Abs. 2 
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4. Kantonale Volksinitiativen 
und Volksauftrag 
 
Volksinitiative 
 
§ 54  3000 Stimmberechtigte kön-
nen jederzeit mit einer Initiative 
das Begehren stellen auf: 
a) Total- oder Teilrevision der 

Verfassung, 
b) Erlass, Aufhebung oder Ände-

rung eines Gesetzes oder ei-
nes Grossratsbeschlusses, 
der dem Referendum unter-
steht. 

2Das Begehren kann in der Form 
einer unformulierten Initiative oder, 
sofern es nicht die Totalrevision 
der Verfassung verlangt, in Form 
einer formulierten Initiative einge-
reicht werden. 
3Formulierte Initiativen enthalten 
einen ausgearbeiteten Verfas-
sungs-, Gesetzes- oder Beschluss-
text. Unformulierte Initiativen müs-
sen den Inhalt und den Zweck des 
Begehrens umschreiben. 
4Das Gesetz regelt die Formerfor-
dernisse. 
5Initiativen sind innert 18 Monaten 
seit ihrer Publikation einzureichen. 

4. [X] Volksinitiative und Volks-
auftrag 
 
Volksinitiative 
 
§ 54  3000 Stimmberechtigte kön-
nen jederzeit eine unformulierte 
oder formulierte Initiative einrei-
chen auf Erlass, Aufhebung oder 
Änderung von Verfassungsbe-
stimmungen, von Gesetzesbe-
stimmungen oder referendumsfä-
higen Grossratsbeschlüssen.  
 
 
2Die Totalrevision der Verfassung 
kann nur mit einer unformulierten 
Initiative verlangt werden. 
 
 
 
3Formulierte Initiativen enthalten 
einen ausgearbeiteten Verfas-
sungs-, Gesetzes- oder Beschluss-
text. Unformulierte Initiativen müs-
sen den Inhalt und den Zweck des 
Begehrens umschreiben. 
[Abs. 4 streichen] 
 
4Initiativen sind innert 18 Monaten 
seit ihrer Publikation einzureichen. 
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Gültigkeit 
 
§ 55  Die Staatskanzlei stellt fest, 
ob eine Initiative zustande ge-
kommen ist. 
2Der Grosse Rat beziehungsweise 
auf dessen Vorlage oder auf Be-
schwerde hin das Kantonsgericht 
entscheiden über die Gültigkeit von 
Initiativen. 
3Initiativen sind ganz oder teilweise 
ungültig, wenn sie: 
a) gegen übergeordnetes Recht 

verstossen, 
b) undurchführbar sind oder 
c) die Einheit der Form oder der 

Materie nicht wahren. 
 

Gültigkeit 
 
§ 55  Die Staatskanzlei stellt fest, 
ob eine Initiative zustande ge-
kommen ist. 
[Abs. 2 streichen] 
 
 
 
 
2Initiativen sind ganz oder teilweise 
ungültig, wenn sie: 
a) gegen übergeordnetes Recht 

verstossen, 
b) undurchführbar sind oder 
c) die Einheit [X] der Materie 

nicht wahren. 
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Verfahren 
 
§ 56  Initiativen sind innert der vom 
Gesetz bestimmten Fristen zu be-
handeln. 
2Formulierte Initiativen sind den 
Stimmberechtigten unverändert zur 
Abstimmung vorzulegen. 
3Will der Grosse Rat eine unformu-
lierte Initiative nicht ausformulie-
ren, so ist sie den Stimmberechtig-
ten zur Abstimmung vorzulegen. 
Haben die Stimmberechtigten die 
Initiative angenommen oder hat 
der Grosse Rat beschlossen, ihr 
Folge zu geben, so arbeitet er eine 
Vorlage aus, welche die Anliegen 
der Initiative erfüllt. 
4Bei unformulierten Initiativen be-
stimmt der Grosse Rat endgültig 
darüber, in welcher Form die Vor-
lage ausgearbeitet werden soll. 
 

Verfahren 
 
§ 56  Initiativen sind innert der vom 
Gesetz bestimmten Fristen zu be-
handeln. 
2Formulierte Initiativen sind den 
Stimmberechtigten unverändert zur 
Abstimmung vorzulegen. 
3Will der Grosse Rat eine unformu-
lierte Initiative nicht ausformulie-
ren, so ist sie den Stimmberechtig-
ten zur Abstimmung vorzulegen. 
Haben die Stimmberechtigten die 
Initiative angenommen oder hat 
der Grosse Rat beschlossen, ihr 
Folge zu geben, so arbeitet er eine 
Vorlage aus, welche die Anliegen 
der Initiative erfüllt. 
4Der Grosse Rat bestimmt endgül-
tig darüber, ob eine unformulierte 
Initiative auf der Stufe der Verfas-
sung, eines Gesetzes oder eines 
Grossratsbeschlusses ausgearbei-
tet werden soll. 
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Gegenvorschlag 
 
§ 57  Der Grosse Rat kann jedem 
Initiativbegehren sowie einer Vor-
lage, die er aufgrund einer unfor-
mulierten Initiative ausgearbeitet 
hat, einen Gegenvorschlag gegen-
überstellen. 
2Die Volksabstimmungen über Ini-
tiative und Gegenvorschlag finden 
gleichzeitig statt. 
3Die Stimmberechtigten können 
beiden Vorlagen zustimmen und 
angeben, welcher sie im Falle der 
Annahme beider Vorlagen den 
Vorzug geben. 
 

   

Volksauftrag 
 
§ 58  100 Stimmberechtigte kön-
nen jederzeit dem Grossen Rat mit 
einem Volksauftrag schriftlich ei-
nen Antrag stellen. Der Grosse Rat 
behandelt diesen wie einen Anzug 
eines seiner Mitglieder. 
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5. Referendum 
 
Obligatorisches Referendum 
 
§ 59  Den Stimmberechtigten wer-
den obligatorisch zur Abstimmung 
unterbreitet: 
a) Verfassungsrevisionen, 
b) formulierte Initiativen, 
c) unformulierte Initiativen, de-

nen der Grosse Rat nicht zu-
stimmt oder denen er einen 
Gegenvorschlag gegenüber-
stellt, 

d) Vorlagen, die der Grosse Rat 
aufgrund einer unformulierten 
Initiative ausgearbeitet hat, 

e) Staatsverträge, die mit der 
Verfassung nicht vereinbar 
sind, 

f) Änderungen des Kantonsge-
biets, ausgenommen Grenz-
bereinigungen. 

2Der Grosse Rat kann durch Be-
schluss weitere Vorlagen dem ob-
ligatorischen Referendum un-
terstellen. 
 

5. Referendum 
 
Obligatorisches Referendum 
 
§ 59  Den Stimmberechtigten wer-
den obligatorisch zur Abstimmung 
unterbreitet: 
a) Verfassungsrevisionen, 
b) formulierte Initiativen, 
c) unformulierte Initiativen, de-

nen der Grosse Rat nicht zu-
stimmt oder denen er einen 
Gegenvorschlag gegenüber-
stellt, 

d) Vorlagen, die der Grosse Rat 
aufgrund einer unformulierten 
Initiative ausgearbeitet hat, 

e) Staatsverträge mit verfas-
sungsänderndem Inhalt, 
 

f) Änderungen des Kantonsge-
biets, ausgenommen Grenz-
bereinigungen. 

2Der Grosse Rat kann durch Be-
schluss weitere Vorlagen den 
Stimmberechtigten zur Abstim-
mung unterbreiten. 
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Fakultatives Referendum 
 
§ 60  Wenn 2000 Stimmberechtig-
te es innert 60 Tagen seit der Pub-
likation verlangen, werden folgen-
de Grossratsbeschlüsse der 
Volksabstimmung unterbreitet: 
 
a) Gesetze, 
b) Ausgabenbeschlüsse in den 

vom Gesetz bestimmten Be-
trägen, 

c) Beschlüsse über finanzielle 
Zuwendungen an Parteien, 

d) Staatsverträge, soweit sie 
nicht obligatorisch der unter-
liegen, 

e) alle anderen Beschlüsse, so-
weit sie nicht durch Verfas-
sung oder Gesetz ausdrück-
lich vom Referendum ausge-
schlossen werden. 

2Nicht dem Referendum unterlie-
gen folgende Grossratsbeschlüs-
se: 
a) personenbezogene Beschlüs-

se wie insbesondere Wahlen, 
Amnestie und Begnadigung 
sowie Einbürgerungen, 

b) Beschlüsse im Zusammen-

Fakultatives Referendum 
 
§ 60  Wenn 2000 Stimmberechtig-
te es innert 60 Tagen seit der Pub-
likation verlangen, werden folgen-
de Erlasse und Beschlüsse des 
Grossen Rates den Stimmberech-
tigten zur Abstimmung unterbreitet:
a) Gesetze, 
b) Ausgabenbeschlüsse in den 

vom Gesetz bestimmten Be-
trägen, 

c) Beschlüsse über finanzielle 
Zuwendungen an Parteien, 

d) Staatsverträge, soweit sie 
nicht obligatorisch der Volks-
abstimmung unterliegen, 

e) alle anderen Beschlüsse, so-
weit sie nicht durch Verfas-
sung oder Gesetz ausdrück-
lich vom Referendum ausge-
schlossen werden. 

2Nicht dem Referendum unterlie-
gen folgende Grossratsbeschlüs-
se: 
a) personenbezogene Beschlüs-

se wie insbesondere Wahlen, 
Amnestie und Begnadigung 
sowie Einbürgerungen, 

b) Beschlüsse im Zusammen-

Fakultatives Referendum 
 
§ 60  Wenn 2000 Stimmberechtig-
te es innert 60 Tagen seit der Pub-
likation verlangen, werden folgen-
de Erlasse und Beschlüsse des 
Grossen Rates den Stimmberech-
tigten zur Abstimmung unterbreitet:
a) Gesetze, 
b) Ausgabenbeschlüsse in den 

vom Gesetz bestimmten Be-
trägen, 
 
 

c) Staatsverträge, soweit sie 
nicht obligatorisch der Volks-
abstimmung unterliegen, 

d) alle anderen Beschlüsse, so-
weit sie nicht durch Verfas-
sung oder Gesetz ausdrück-
lich vom Referendum ausge-
schlossen werden. 

2Nicht dem Referendum unterlie-
gen folgende Grossratsbeschlüs-
se: 
a) personenbezogene Beschlüs-

se wie insbesondere Wahlen, 
Amnestie und Begnadigung 
sowie Einbürgerungen, 

b) Beschlüsse im Zusammen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. c)  Auswirkung von Streichen 
§ 63 Abs. 2 und 3 (Parteienfinan-
zierung):] 
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hang mit der Ausübung von 
Mitwirkungsrechten des Kan-
tons im Bund, 

c) Beschlüsse über das Budget 
und über die Genehmigung 
der Staatsrechnung, 

d) Beschlüsse über den Rahmen 
der Aufnahme von Fremdmit-
teln, 

e) Beschlüsse im Zusammen-
hang mit der Oberaufsicht 
über andere Gewalten, 

f) Beschlüsse betreffend öffent-
liche Anerkennung von Religi-
onsgemeinschaften, 
 

g) Grenzbereinigungen, 
h) Verfahrensbeschlüsse und 

Beschlüsse betreffend den 
Geschäftsverkehr mit anderen 
Behörden, 

i) Resolutionen. 
 

hang mit der Ausübung von 
Mitwirkungsrechten des Kan-
tons im Bund, 

c) Beschlüsse über das Budget 
und über die Genehmigung 
der Staatsrechnung, 

d) Beschlüsse über den Rahmen 
der Aufnahme von Fremdmit-
teln, 

e) Beschlüsse im Zusammen-
hang mit der Oberaufsicht [X],
 

f) Beschlüsse betreffend kanto-
nale Anerkennung von Kir-
chen und Religionsgemein-
schaften, 

g) Grenzbereinigungen, 
h) Verfahrensbeschlüsse und 

Beschlüsse betreffend den 
Geschäftsverkehr mit anderen 
Behörden, 

i) Resolutionen. 
 

hang mit der Ausübung von 
Mitwirkungsrechten des Kan-
tons im Bund, 

c) Beschlüsse über das Budget 
und über die Genehmigung 
der Staatsrechnung, 

d) Beschlüsse über den Rahmen 
der Aufnahme von Fremdmit-
teln, 

e) Beschlüsse im Zusammen-
hang mit der Oberaufsicht [X],
 
 
 
 
 

f) Grenzbereinigungen, 
g) Verfahrensbeschlüsse und 

Beschlüsse betreffend den 
Geschäftsverkehr mit anderen 
Behörden, 

h) Resolutionen. 
 
Variante:  
Streichen von 
lit. g (resp. lit. f)) Grenzbereinigun-
gen, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lit. f) streichen  Auswirkung von 
Streichen 2. Satz § 143 Abs. 3  
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Eventualantrag 
 
§ 61  Der Grosse Rat kann in einer 
Vorlage, die dem Referendum un-
tersteht, einen Eventualantrag stel-
len. Findet die Volksabstimmung 
statt, so ist neben der Hauptvorla-
ge auch der Eventualantrag den 
Stimmberechtigten zu unterbreiten. 
Findet keine Volksabstimmung 
statt, so fällt der Eventualantrag 
dahin. 
2Die Volksabstimmung über eine 
Vorlage mit einem Eventualantrag 
richtet sich nach den Bestimmun-
gen über das Abstimmungsverfah-
ren bei Initiative und Gegenvor-
schlag. 
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6. Mitwirkung 
 
Vernehmlassungen 
 
§ 62  Das Recht, im Rahmen von 
Vernehmlassungen zu Verfas-
sungs- und Gesetzesentwürfen 
sowie zu weiteren Vorhaben von 
allgemeiner Tragweite Stellung zu 
nehmen, steht allen offen. 
 

6. Mitwirkung 
 
Vernehmlassungen 
 
§ 62  Wenn Behörden Vernehm-
lassungen zu Vorhaben von allge-
meiner Tragweite durchführen, 
geben sie der Öffentlichkeit davon 
Kenntnis und allen interessierten 
Personen Gelegenheit, zum Vor-
haben Stellung zu nehmen. 
 

  

Parteien 
 
§ 63  Die politischen Parteien und 
Organisationen wirken bei der Mei-
nungs- und Willensbildung des 
Volkes mit. 
2Der Kanton fördert die politischen 
Parteien in der Erfüllung dieser 
Aufgabe, sofern ihr Aufbau demo-
kratischen Grundsätzen entspricht 
und sie sich über regelmässige 
Betätigung im Kanton ausweisen. 
3Das Gesetz regelt die Pflicht der 
Parteien zur öffentlichen Rechen-
schaftsablage über die Verwen-
dung der vom Staat erhaltenen 
Mittel. 
 

 Parteien 
 
§ 63  Die politischen Parteien und 
Organisationen wirken bei der 
Meinungs- und Willensbildung des 
Volkes mit. 
 

 
 
 
 
 
 
Streichen Abs. 2 und 3 
[  Anpassung bei 
§ 60 Abs. 1 lit. c) ebenfalls strei-
chen und die folgenden Litterae 
entsprechend nummerieren] 
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Quartiere 
 
§ 64  Der Staat bezieht die Quar-
tierbevölkerung in seine Meinungs- 
und Willensbildung ein, sofern ihre 
Belange besonders betroffen sind. 
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V.  KANTON UND GEMEINDEN    
1. Gemeinden im Allgemeinen 
 
 
Rechtspersönlichkeit 
 
§ 65  Die Gemeinden sind öffent-
lichrechtliche Körperschaften mit 
eigener Rechtspersönlichkeit. 
 

1. Gemeinden im Allgemeinen 
 
 
Rechtspersönlichkeit 
 
§ 65  Die Gemeinden (Einwohner-
gemeinden und Bürgergemeinden) 
sind öffentlichrechtliche Körper-
schaften mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit. 

1. Gemeinden im Allgemeinen 
 
 
 
 
§ 65  [vacat] 

 
 
 
 
 
Streichen von § 65 
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Kantonsgebiet und Einwohner-
gemeinden 
 
§ 66  Der Kanton Basel-Stadt um-
fasst das Gebiet, das durch die 
historisch gegebenen Grenzen 
umschrieben und durch die 
Schweizerische Eidgenossen-
schaft gewährleistet ist. 
2Er gliedert sich in die Einwohner-
gemeinden der Stadt Basel und 
der Landgemeinden Bettingen und 
Riehen. 
3Der Kanton besorgt die Geschäfte 
der Einwohnergemeinde der Stadt 
Basel. 

Gliederung 
 
 
§ 66   
[Abs. 1 streichen] 
 
 
 
 
Der Kanton Basel-Stadt [X] gliedert 
sich in die Einwohnergemeinden 
der Stadt Basel und der Landge-
meinden Bettingen und Riehen. 
2Der Kanton besorgt die Geschäfte 
der Einwohnergemeinde der Stadt 
Basel. 
3Auf dem Gebiet jeder Einwohner-
gemeinde besteht eine Bürgerge-
meinde. 
[  in § 73 Abs. 1 zu streichen] 
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Bestand 
 
§ 67  Bestand, Gebiet und Vermö-
gen der Gemeinden sind gewähr-
leistet. 
2Zusammenschluss, Aufteilung 
und Neueinteilung von Gemeinden 
bedürfen vor der dafür erforderli-
chen Verfassungsabstimmung der 
Zustimmung der Stimmberechtig-
ten in den betroffenen Gemeinden. 
3Grenzbereinigungen zwischen 
den Gemeinden unterliegen der 
Genehmigung durch den Regie-
rungsrat. 

Bestand 
 
§ 67  Bestand, Gebiet und Vermö-
gen der Gemeinden sind gewähr-
leistet. 
2Zusammenschluss, Aufteilung 
und Neueinteilung von Gemeinden 
bedürfen [X] der Zustimmung der 
Stimmberechtigten der betroffenen 
Gemeinden sowie des Kantons. 
 
3Grenzbereinigungen zwischen 
den Landgemeinden unterliegen 
der Genehmigung durch den Re-
gierungsrat. 
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2. Gemeindeautonomie 
 
 
Gewährleistung 
 
§ 68  Die Autonomie der Gemein-
den ist gewährleistet. Die Gemein-
den sind im Rahmen von Verfas-
sung und Gesetz befugt, ihre An-
gelegenheiten selbst zu regeln. 
2Das kantonale Recht gewährt den 
Gemeinden einen möglichst weiten 
Handlungsspielraum. 
3Die Gewährleistungen gemäss 
diesem Abschnitt sind Bestandteil 
der Gemeindeautonomie. 
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Aufgaben 
 
§ 69  Die Einwohnergemeinden 
erfüllen Aufgaben im lokalen und 
regionalen Bereich. Was für eine 
örtliche Regelung geeignet ist und 
nicht der Zuständigkeit des Kan-
tons oder des Bundes vorbehalten 
ist, fällt in die Zuständigkeit der 
Einwohnergemeinden. 
2Die Aufgabenteilung zwischen 
Kanton und Einwohnergemeinden 
richtet sich nach den Grundsätzen 
der Transparenz, der Wirtschaft-
lichkeit und der Bürgernähe. 
3Die Gemeinden sind im Rahmen 
des kantonalen Rechts in der Erfül-
lung ihrer übertragenen und selbst 
gewählten Aufgaben frei. 

Aufgaben 
 
§ 69  Die Einwohnergemeinden 
sind für die Aufgaben zuständig, 
für die eine örtliche Regelung ge-
eignet ist und die nicht in die Zu-
ständigkeit des Kantons [X] fallen. 
 
 
 
2Die Aufgabenteilung zwischen 
Kanton und Einwohnergemeinden 
richtet sich nach den Grundsätzen 
der Transparenz, der Wirtschaft-
lichkeit und der Bürgernähe. 
[Abs. 3 streichen, da integriert in 
Abs. 1] 
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Steuern, Kausalabgaben, Ge-
meindevermögen 
 
§ 70  Die Einwohnergemeinden 
sind im Rahmen des eidgenössi-
schen und kantonalen Rechts be-
fugt, Steuern zu erheben. 
 

 

 

 

2Die Gemeinden können zur Fi-
nanzierung besonderer zurechen-
barer Leistungen weitere Abgaben, 
namentlich Gebühren, erheben. 
3Die Gemeinden verwalten ihr Ver-
mögen selbständig. 
 

Steuern, Kausalabgaben, Ge-
meindevermögen 
 
§ 70  Die Einwohnergemeinden 
erheben  
a) eine Einkommenssteuer von 

natürlichen Personen 
b) Grundstückgewinnsteuern. 
2Das Gesetz kann die Einwohner-
gemeinden ermächtigen, weitere 
Steuern zu erheben. 
3Die Gemeinden können [X] Kau-
salabgaben und Gebühren erhe-
ben und Anleihen aufnehmen. 
 
4Die Gemeinden verwalten ihr 
Vermögen selbständig. 
[  Auswirkung von Änderung 
§ 130 Mittelbeschaffung und 
§ 131 Steuern und andere Abga-
ben] 
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Finanzierung der Aufgaben 
 
§ 71  Der Kanton und die Einwoh-
nergemeinden decken den Auf-
wand für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben je mit ihren eigenen Steuer-
einnahmen und weiteren Einkünf-
ten. Verbundaufgaben werden 
gemeinsam finanziert. 
2Er berücksichtigt bei der Rege-
lung der Finanzierungsverantwor-
tung zwischen Kanton und Ein-
wohnergemeinden den Grundsatz, 
wonach Aufgaben von denjenigen 
Gemeinwesen zu finanzieren sind, 
die sie anordnen und denen sie 
nützen. 
3Er regelt die Finanzierung so, 
dass Anreize zu Eigeninitiative und 
wirtschaftlichem Verhalten ge-
schaffen werden, und berücksich-
tigt die Bedeutung steuerlich att-
raktiver Wohngemeinden für den 
Kanton. 
4Er gilt den Gemeinden die Erfül-
lung übertragener Aufgaben an-
gemessen ab. 
 

Finanzierung der Aufgaben 
 
§ 71  Der Kanton und die Einwoh-
nergemeinden decken den Auf-
wand für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben je mit ihren eigenen Steuer-
einnahmen und weiteren Einkünf-
ten. [2. Satz streichen] 
 
2Der Kanton berücksichtigt bei der 
Regelung der Finanzierungsver-
antwortung zwischen Kanton und 
Einwohnergemeinden den Grund-
satz, wonach Aufgaben von denje-
nigen Gemeinwesen zu finanzieren 
sind, die sie anordnen und denen 
sie nützen. 
3Er regelt die Finanzierung so, 
dass Anreize zu Eigeninitiative und 
wirtschaftlichem Verhalten ge-
schaffen werden, und berücksich-
tigt die Bedeutung steuerlich att-
raktiver Wohngemeinden für den 
Kanton. 
4Er gilt den Gemeinden die Erfül-
lung übertragener Aufgaben an-
gemessen ab. 
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Finanzausgleich 
 
§ 72  Um zwischen den Einwoh-
nergemeinden strukturell bedingte 
Sonderlasten und Unterschiede 
auf Grund der Finanzkraft aus-
zugleichen, legt der Kanton durch 
Gesetz einen Finanzausgleich fest. 

 Finanzausgleich 
 
§ 72  Der Kanton stellt einen Fi-
nanzausgleich zwischen den Ein-
wohnergemeinden sicher. 

 

3. Bürgergemeinden 
 
 
Bestand und Aufgaben 
 
§ 73  Auf dem Gebiet des Kantons 
Basel-Stadt bestehen die Bürger-
gemeinden Basel, Bettingen und 
Riehen. 
2Die Bürgergemeinden verleihen 
das Gemeindebürgerrecht. Sie 
führen eigene Betriebe, verwalten 
ihre Vermögen und beaufsichtigen 
die ihnen zugeordneten Anstalten, 
Stiftungen und Korporationen. Es 
können ihnen weitere Aufgaben 
von öffentlichem Interesse über-
tragen werden. 

3. Bürgergemeinden 
 
 
[X] Aufgaben 
 
§ 73  [Abs. 1 integriert als neuer 
§ 66 Abs. 3]  
 
 
Die Bürgergemeinden verleihen 
das Gemeindebürgerrecht. Sie 
führen ihre Betriebe, verwalten ihre 
Vermögen und beaufsichtigen die 
ihnen zugeordneten Anstalten, Stif-
tungen und Korporationen. Es 
können ihnen weitere Aufgaben 
von öffentlichem Interesse über-
tragen werden. 
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4. Organisation und Stellung im 
Kanton 
 
 
Organisation 
 
§ 74  Die Gemeinden legen im 
Rahmen von Verfassung und Ge-
setz ihre Organisation in einer 
Gemeindeordnung fest. 
2In den Einwohnergemeinden sind 
das fakultative Referendum gegen 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
sowie das Initiativrecht gewährleis-
tet. 
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Mitwirkung im Kanton 
 
§ 75  Die Einwohnergemeinden 
können das Begehren auf Erlass, 
Änderung oder Aufhebung von 
Verfassungs- und Gesetzesbe-
stimmungen stellen. 
2Diese Gemeindeinitiativen setzen 
einen entsprechenden Beschluss 
der Gemeindeversammlung oder 
des Einwohnerrates voraus. Im 
Übrigen gelten für das Initiativrecht 
der Einwohnergemeinden die Be-
stimmungen über die Volksab-
stimmungen sinngemäss. 
3Bei der Vorbereitung von Erlassen 
und Beschlüssen des Grossen Ra-
tes und des Regierungsrates, wel-
che die Gemeinden in besonderer 
Weise betreffen, sind diese recht-
zeitig anzuhören. 

Mitwirkung im Kanton 
 
§ 75  Die Einwohnergemeinden 
können auf Beschluss der Ge-
meindeversammlung oder des 
Einwohnerrates das Begehren auf 
Erlass, Änderung oder Aufhebung 
von Verfassungs- und Gesetzes-
bestimmungen stellen. [X] Die Be-
stimmungen über die Volksab-
stimmungen gelten dabei sinnge-
mäss. 
 
 
 
2Die Gemeinden sind bei der Vor-
bereitung von Erlassen und Be-
schlüssen des Grossen Rates und 
des Regierungsrates, die sie in 
besonderer Weise betreffen, recht-
zeitig anzuhören. 
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Zusammenarbeit 
 
§ 76  Der Kanton fördert die Zu-
sammenarbeit der Gemeinden. 
2Die Gemeinden können zur Erfül-
lung bestimmter Aufgaben im öf-
fentlichen Interesse Zweckverbän-
de oder gemeinsame Anstalten 
errichten, Verträge mit Gemeinden 
innerhalb und ausserhalb des Kan-
tons sowie mit Gebietskörperschaf-
ten des benachbarten Auslandes 
abschliessen und sich an öffentli-
chen, gemischtwirtschaftlichen und 
privaten Unternehmungen beteili-
gen. 

   

Aufsicht 
 
§ 77  Die Gemeinden stehen unter 
der Aufsicht des Kantons. Diese 
wird durch den Regierungsrat aus-
geübt. 
2Die Aufsicht beschränkt sich auf 
eine Rechtskontrolle. Im übertra-
genen Wirkungsbereich bleiben 
abweichende Bestimmungen in 
Spezialgesetzen vorbehalten. 

 Aufsicht 
 
§ 77  Die Gemeinden stehen unter 
der Aufsicht des Kantons. Diese 
wird durch den Regierungsrat aus-
geübt. 
2Die Aufsicht beschränkt sich auf 
eine Rechtskontrolle [X], ausser 
wenn das Gesetz eine Überprü-
fung der Angemessenheit vorsieht. 

 



Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
Verfassungsentwurf 15. 10. 2003 Redaktionelle Änderungen Varianten Hinweise zu den Varianten 
 

Stand: 13. September 2004/ks  71 

VI.  KANTONALE BEHÖRDEN    
1. Grundsätze 
 
Gewaltenteilung 
 
§ 78  Die Organisation der Behör-
den richtet sich nach dem Grund-
satz der Gewaltenteilung. Keine 
Behörde übt staatliche Macht un-
kontrolliert und unbegrenzt aus. 
2Keine Behörde darf ohne verfas-
sungsrechtliche Kompetenz in den 
durch Verfassung oder Gesetz 
festgelegten Zuständigkeitsbereich 
einer anderen Behörde einwirken. 
 

   

Wählbarkeit 
 
§ 79  Alle im Kanton Stimmberech-
tigten sind in den Grossen Rat, in 
den Regierungsrat und in die Ge-
richte wählbar. 
2Das Gesetz kann die Wählbarkeit 
in richterliche Behörden an zusätz-
liche Voraussetzungen knüpfen 
und auf Personen ausdehnen, die 
im Kanton nicht stimmberechtigt 
sind. 
3Das Gesetz regelt die Wählbarkeit 
der übrigen Behördenmitglieder. 
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Unvereinbarkeit 
 
§ 80  Die Mitglieder des Grossen 
Rates und des Regierungsrates, 
der Staatsschreiber oder die Staat-
schreiberin, der Beauftragte oder 
die Beauftragte für das Beschwer-
dewesen, die Richter und Richte-
rinnen aller richterlichen Behörden, 
die Gerichtsschreiber und Ge-
richtsschreiberinnen des Kantons-
gerichtes sowie die Staatsanwälte 
und Staatsanwältinnen und die der 
Staatsanwaltschaft zugeteilten 
Mitglieder des Kriminalkommissa-
riates können nur einer dieser Be-
hörden angehören. 
2Personen, die in leitender Stellung 
in der Verwaltung oder als persön-
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen der Regierung oder von Mit-
gliedern der Regierung regelmäs-
sig und massgeblich die Regierung 
bei ihren Beschlüssen und Ent-
scheiden beraten und bei deren 
Vorbereitung mitwirken, können 
dem Grossen Rat nicht angehören. 
 

3Das Gesetz bestimmt das Nähe-
re. Es kann weitere Unvereinbar-

Unvereinbarkeit 
 
§ 80  Die Mitglieder des Grossen 
Rates und des Regierungsrates, 
der Staatsschreiber oder die 
Staatschreiberin, der Beauftragte 
oder die Beauftragte für das Be-
schwerdewesen, die Richter und 
Richterinnen aller richterlichen Be-
hörden, die Gerichtsschreiber und 
Gerichtsschreiberinnen des Kan-
tonsgerichtes sowie die Staatsan-
wälte und Staatsanwältinnen und 
die der Staatsanwaltschaft zuge-
teilten Mitglieder des Kriminal-
kommissariates können nur einer 
dieser Behörden angehören. 
2Personen, die in leitender Stellung 
in der Verwaltung oder als persön-
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des Regierungsrates oder von 
Mitgliedern des Regierungsrates 
regelmässig und massgeblich den 
Regierungsrat bei seinen Be-
schlüssen und Entscheiden bera-
ten und bei deren Vorbereitung 
mitwirken, können dem Grossen 
Rat nicht angehören. 
3Das Gesetz bestimmt das Nähe-
re. Es kann weitere Unvereinbar-

Unvereinbarkeit 
 
§ 80  Die Mitglieder des Grossen 
Rates und des Regierungsrates, 
der Staatsschreiber oder die Staat-
schreiberin, der Beauftragte oder 
die Beauftragte für das Beschwer-
dewesen, die Richter und Richte-
rinnen aller richterlichen Behörden, 
die Gerichtsschreiber und Ge-
richtsschreiberinnen des Appellati-
onsgerichtes sowie die Staatsan-
wälte und Staatsanwältinnen und 
die der Staatsanwaltschaft zuge-
teilten Mitglieder des Kriminal-
kommissariates können nur einer 
dieser Behörden angehören. 
2Personen, die in leitender Stellung 
in der Verwaltung oder als persön-
liche Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des Regierungsrates oder von 
Mitgliedern des Regierungsrates 
regelmässig und massgeblich den 
Regierungsrat bei seinen Be-
schlüssen und Entscheiden bera-
ten und bei deren Vorbereitung 
mitwirken, können dem Grossen 
Rat nicht angehören. 
3Das Gesetz bestimmt das Nähe-
re. Es kann weitere Unvereinbar-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122 
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keiten für andere Behörden festle-
gen. 
 

keiten für andere Behörden festle-
gen. 

keiten für andere Behörden festle-
gen. 
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Ausschluss von Verwandten 
und Angehörigen 
 
§ 81  Das Gesetz regelt den Aus-
schluss von Verwandten und An-
gehörigen für die Zugehörigkeit 
zum Regierungsrat und zu richter-
lichen Behörden. 
 

   

Amtsperiode 
 
§ 82  Der Grosse Rat und der Re-
gierungsrat werden auf die Dauer 
von vier Jahren gewählt. 
2Für die Richter und Richterinnen 
sowie den Beauftragten oder die 
Beauftragte für das Beschwerde-
wesen beträgt die Amtsdauer 
sechs Jahre. 
3Das Gesetz regelt die Amtsdauer 
weiterer Behördenmitglieder. 
 

Amtsperiode 
 
§ 82  Der Grosse Rat und der Re-
gierungsrat werden auf die Dauer 
von vier Jahren gewählt. 
2Für die Gerichte und die Om-
budsstelle beträgt die Amtsdauer 
sechs Jahre. 
 
 

3Das Gesetz regelt die Amtsdauer 
weiterer Behördenmitglieder. 
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Ausstand 
 
§ 83  Behördenmitglieder begeben 
sich bei Geschäften, die sie unmit-
telbar betreffen, in den Ausstand. 
2Die Ausstandspflicht gilt für die 
Vorbereitung, die Beratung und die 
Beschlussfassung. 
 

  
 
§ 83  [vacat]  

 
 
Streichen von § 83 

Information und Akteneinsicht 
 
§ 84  Die Behörden informieren die 
Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit. 
2Das Recht auf Einsicht in amtliche 
Akten besteht, soweit nicht über-
wiegende öffentliche oder private 
Interessen entgegenstehen. 
3Das Gesetz bestimmt das Nähe-
re, wobei die Vertraulichkeit von 
Steuerdaten gewährleistet bleibt. 
 

   

Amtssprache 
 
§ 85  Amtssprache ist Deutsch. 
2Behörden und Amtsstellen sind 
befugt, auch in anderen Sprachen 
zu verkehren. 
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Verantwortlichkeit 
 
§ 86  Das Gesetz regelt die Ver-
antwortlichkeit der Behörden und 
des Personals der kantonalen 
Verwaltung. 
 

   

Haftung 
 
§ 87  Der Kanton und die anderen 
Träger öffentlicher Aufgaben haf-
ten für den Schaden, den ihre Or-
gane bei der Ausübung ihrer ho-
heitlichen Tätigkeit widerrechtlich 
verursachen. 
2Sie haften auch für den Schaden, 
den ihre Organe rechtmässig ver-
ursacht haben, wenn Einzelne be-
sonders schwer betroffen sind und 
ihnen daher nicht zugemutet wer-
den kann, den Schaden selbst zu 
tragen. 
3Bei schwerer Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten besteht zudem 
Anspruch auf Genugtuung. 
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Immunität 
 
§ 88  Wer von seinem Rederecht 
im Grossen Rat und in seinen 
Kommissionen Gebrauch macht, 
kann für seine Äusserungen recht-
lich nicht verantwortlich gemacht 
werden. 
2Der Grosse Rat kann jedoch mit 
der Zustimmung von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder die 
Immunität aufheben, wenn sie of-
fensichtlich missbraucht wird. 
 

   

2. Grosser Rat 
 
Stellung und Zusammensetzung 
 
§ 89  Der Grosse Rat ist die ge-
setzgebende und oberste auf-
sichtsführende Behörde des Kan-
tons. 
2Er zählt 100 Mitglieder. 
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Unabhängigkeit 
 
§ 90  Die Mitglieder des Grossen 
Rates beraten und stimmen ohne 
Instruktionen. 
2Sie legen unter Vorbehalt des Be-
rufsgeheimnisses ihre Interessen-
bindungen offen. 
 

   

Amtszeitbeschränkung 
 
§ 91  Wer dem Grossen Rat unun-
terbrochen während vier Amtsperi-
oden angehört hat, ist für die 
nächstfolgende Amtsperiode nicht 
wählbar. 
2Angebrochene Amtsperioden 
werden vollen Amtsperioden 
gleichgestellt. 
 

Amtszeitbeschränkung 
 
§ 91  Wer dem Grossen Rat unun-
terbrochen während vier Amtsperi-
oden angehört hat, ist für die fol-
gende Amtsperiode nicht wählbar. 
 

2Angebrochene Amtsperioden 
werden vollen Amtsperioden 
gleichgestellt. 
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Rechtsetzung 
 
§ 92  Der Grosse Rat erlässt alle 
grundlegenden und wichtigen Be-
stimmungen in der Form des Ge-
setzes. 
2Grundlegend und wichtig sind Be-
stimmungen, für welche die Ver-
fassung ausdrücklich das Gesetz 
vorsieht, sowie insbesondere Be-
stimmungen über: 
a) die Grundzüge der Rechts-

stellung des Einzelnen, 
b) den Gegenstand der Abga-

ben, den Kreis der Abgabe-
pflichtigen und die Bemes-
sung der Abgaben mit Aus-
nahme der Gebühren von ge-
ringer Höhe, 

c) Zweck, Art und Rahmen von 
kantonalen Leistungen, 

d) die Grundzüge der Organisa-
tion und der Aufgaben der 
Behörden. 
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Dringlichkeit 
 
§ 93  Gesetze und Beschlüsse, 
deren Inkrafttreten keinen Auf-
schub erträgt, können sofort in 
Kraft gesetzt werden, wenn es der 
Grosse Rat mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mit-
glieder beschliesst. 
2Auch gegen dringliche Gesetze 
und Beschlüsse kann das Refe-
rendum ergriffen werden. Ge-
schieht dies, so werden sie mit 
Wirkung für die Zukunft hinfällig, 
wenn 
a) die Referendumsabstimmung 

nicht innert einem Jahr nach 
Inkrafttreten des Gesetzes 
oder Beschlusses durchge-
führt wird, oder 

b) die Vorlage in der Volksab-
stimmung abgelehnt wird. 
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Verträge 
 
§ 94  Der Grosse Rat genehmigt 
Verträge, soweit sie Gegenstände 
betreffen, die in seine Zuständig-
keit fallen. 
2Bei der Vorbereitung wichtiger 
Staatsverträge, die seiner Geneh-
migung unterliegen, kann er den 
Regierungsrat durch seine Kom-
missionen begleiten und beraten. 
 

Verträge 
 
§ 94  Der Grosse Rat genehmigt 
Verträge, wenn sie Gegenstände 
enthalten, die in seine Zuständig-
keit fallen. 
2Bei der Vorbereitung wichtiger 
Staatsverträge, die seiner Geneh-
migung unterliegen, kann er den 
Regierungsrat durch seine Kom-
missionen begleiten und beraten. 

  

Planung 
 
§ 95  Der Grosse Rat wirkt in der 
vom Gesetz bezeichneten Weise 
an der regierungsrätlichen Ge-
samtplanung mit. 
2Er erlässt, genehmigt und behan-
delt Pläne, wo es das Gesetz vor-
sieht. 
 

   

Wichtige Verwaltungsakte 
 
§ 96  Der Grosse Rat entscheidet 
über wichtige Verwaltungsakte, wo 
es das Gesetz vorsieht. 
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Finanzbeschlüsse 
 
§ 97  Der Grosse Rat beschliesst: 
a) Ausgaben, soweit diese nicht 

in die alleinige Zuständigkeit 
des Regierungsrates fallen, 

b) das Budget, 
c) über die Genehmigung der 

Staatsrechnung, 
d) den Rahmen der Aufnahme 

von Fremdmitteln. 
2Bewilligt der Grosse Rat Mittel als 
gesamthafte Ausgabe oder in 
Form eines Globalbudgets, verbin-
det er diesen Beschluss mit einem 
Leistungsauftrag. 
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Wahlen 
 
§ 98  Der Grosse Rat wählt aus 
den sieben Mitgliedern des Regie-
rungsrates den Regierungspräsi-
denten oder die Regierungspräsi-
dentin und den Vizepräsidenten 
oder die Vizepräsidentin. 
2Er wählt nach dem Majorzwahl-
verfahren die Ersatzrichter und 
Ersatzrichterinnen des Kantonsge-
richts, des Zivilgerichts, des Straf-
gerichts und des Sozialversiche-
rungsgerichts sowie den Beauf-
tragten oder die Beauftragte für 
das Beschwerdewesen. 
3Das Gesetz kann dem Grossen 
Rat weitere Wahlbefugnisse über-
tragen. 
 

 Wahlen 
 
§ 98  Der Grosse Rat wählt [X] den 
Vizepräsidenten oder die Vizeprä-
sidentin des Regierungsrates. 
2Er wählt nach dem Majorzwahl-
verfahren die Ersatzrichter und 
Ersatzrichterinnen des Appellati-
onsgerichts, des Zivilgerichts, des 
Strafgerichts und des Sozialversi-
cherungsgerichts sowie den Beauf-
tragten oder die Beauftragte für 
das Beschwerdewesen. 
3Das Gesetz kann dem Grossen 
Rat weitere Wahlbefugnisse über-
tragen. 
 
 
[Auswirkung Variante 1) Einheit-
liche Volkswahl der nebenamtli-
chen Richterinnen und Richter 
mit Proporz:] 
2Er wählt [X] den Beauftragten 
oder die Beauftragte für das Be-
schwerdewesen. 
 
 
 
 
 

 
 
Abs. 1  Auswirkung Variante 1 
"Regierungspräsidium", vgl. 
§ 53 Abs. 3, § 120 Abs.3 
 
 
Abs. 2  Anpassung Variante 
"Appellationsgericht" § 122: 
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[Auswirkung Variante 2) Einheit-
liche Volkswahl der nebenamtli-
chen Richterinnen und Richter 
mit Majorz:] 
2Er wählt [X] den Beauftragten 
oder die Beauftragte für das Be-
schwerdewesen. 
 
[Auswirkung Variante 3) Einheit-
liche Parlamentswahl der ne-
benamtlichen Richterinnen und 
Richter mit proportionaler Ver-
tretung:] 
2Er wählt [X] die nebenamtlichen 
Richter und Richterinnen des Kan-
tonsgerichts, des Zivilgerichts, des 
Strafgerichts und des Sozialversi-
cherungsgerichts nach dem Pro-
porzwahlverfahren. Das Gesetz 
bestimmt das Verfahren. 
2bisEr wählt den Beauftragten oder 
die Beauftragte für das Beschwer-
dewesen. 
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[Auswirkung Variante 4) Einheit-
liche Parlamentswahl der ne-
benamtlichen Richterinnen und 
Richter ohne proportionale Ver-
tretung:] 
2Er wählt [X] die nebenamtlichen 
Richter und Richterinnen des Kan-
tonsgerichts, des Zivilgerichts, des 
Strafgerichts und des Sozialversi-
cherungsgerichts sowie den Beauf-
tragten oder die Beauftragte für 
das Beschwerdewesen. 
 
 
[Auswirkung Variante 5) Status 
quo (Volkswahl der ordentlichen 
Richter und Richerinnen mit Ma-
jorz; Parlamentswahl der Ersatz-
richterinnen und -richter ohne 
proportionale Vertretung):] 
2Er wählt [X] die Ersatzrichter und 
Ersatzrichterinnen des Kantonsge-
richts, des Zivilgerichts, des Straf-
gerichts und des Sozialversiche-
rungsgerichts sowie den Beauf-
tragten oder die Beauftragte für 
das Beschwerdewesen. 
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Aufsicht 
 
§ 99  Der Grosse Rat beaufsichtigt 
die Regierung und die Geschäfts-
führung der obersten Gerichte so-
wie der Ombudsstelle. Er führt die 
Oberaufsicht über die Verwaltung 
und die anderen Träger öffentlicher 
Aufgaben. 
2Er genehmigt die jährlichen Re-
chenschaftsberichte des Regie-
rungsrates, der Gerichte, der Om-
budsstelle und der selbständigen 
Verwaltungsbetriebe. 
 

Aufsicht 
 
§ 99  Der Grosse Rat übt die 
Oberaufsicht über den Regierungs-
rat, die Verwaltung, die Gerichts-
behörden und die anderen Träger 
öffentlicher Aufgaben aus, soweit 
sie dem Kanton obliegende Aufga-
ben wahrnehmen.  
2Er genehmigt die jährlichen Re-
chenschaftsberichte des Regie-
rungsrates, der Gerichte, der Om-
budsstelle und der selbständigen 
Verwaltungsbetriebe. 
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Weitere Aufgaben 
 
§ 100  Der Grosse Rat 
a) übt die von der Bundesverfas-

sung den Kantonen einge-
räumten Mitwirkungsrechte 
aus. Ausgenommen davon 
sind Vernehmlassungen an 
Bundesbehörden, 

b) entscheidet Zuständigkeits-
konflikte zwischen den obers-
ten kantonalen Behörden, 

c) erwahrt die kantonalen Wah-
len und Volksabstimmungen, 

d) beschliesst über Amnestie 
und Begnadigungen, 

e) entscheidet über Grenzberei-
nigungen, 
 

f) erteilt unter Vorbehalt der 
Kompetenz des Regierungs-
rates das Kantonsbürgerrecht, 

g) entscheidet über die Zulässig-
keit von Volksinitiativen oder 
legt diese Frage direkt dem 
Verfassungsgericht zum Ent-
scheid vor, 

h) beschliesst über die öffentli-
che Anerkennung und den 
Entzug der öffentlichen Aner-

Weitere Aufgaben 
 
§ 100  Der Grosse Rat 
a) entscheidet über die Ergrei-

fung eines Kantonsreferen-
dums (Art. 141 Abs. 1 BV) 
und einer Standesinitiative 
(Art. 160 Abs. 1 BV), 
 

b) entscheidet Zuständigkeits-
konflikte zwischen den obers-
ten kantonalen Behörden, 

c) erwahrt die kantonalen Wah-
len und Volksabstimmungen, 

d) beschliesst über Amnestie 
und Begnadigungen, 

e) entscheidet über Grenzberei-
nigungen des Kantons- und 
Stadtgebietes, 

f) erteilt unter Vorbehalt der 
Kompetenz des Regierungs-
rates das Kantonsbürgerrecht,

g) entscheidet über die Zulässig-
keit von Volksinitiativen oder 
legt diese Frage direkt dem 
Kantonsgericht zum Entscheid 
vor, 

h) beschliesst über die kantonale 
Anerkennung und den Entzug 
der kantonalen Anerkennung 

Weitere Aufgaben 
 
§ 100  Der Grosse Rat 
a) entscheidet über die Ergrei-

fung eines Kantonsreferen-
dums (Art. 141 Abs. 1 BV) 
und einer Standesinitiative 
(Art. 160 Abs. 1 BV), 
 

b) entscheidet Zuständigkeits-
konflikte zwischen den obers-
ten kantonalen Behörden, 

c) erwahrt die kantonalen Wah-
len und Volksabstimmungen, 

d) beschliesst über Amnestie 
und Begnadigungen, 

e) entscheidet über Grenzberei-
nigungen des Kantons- und 
Stadtgebietes, 

f) erteilt unter Vorbehalt der 
Kompetenz des Regierungs-
rates das Kantonsbürgerrecht,

g) entscheidet über die Zulässig-
keit von Volksinitiativen oder 
legt diese Frage direkt dem 
Appellationsgericht zum Ent-
scheid vor, 

h) beschliesst über die kantonale 
Anerkennung und den Entzug 
der kantonalen Anerkennung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122 
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kennung von privaten Religi-
onsgemeinschaften. 

2Das Gesetz kann dem Grossen 
Rat weitere Befugnisse übertra-
gen. 
 

von privatrechtlichen Kirchen 
und Religionsgemeinschaften. 

2Das Gesetz kann dem Grossen 
Rat weitere Befugnisse übertra-
gen. 
 

von privatrechtlichen Kirchen 
und Religionsgemeinschaften. 

2Das Gesetz kann dem Grossen 
Rat weitere Befugnisse übertra-
gen. 
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Vorberatung 
 
§ 101  Der Grosse Rat beschliesst 
über Anträge und Entwürfe zu Ge-
setzen und Beschlüssen aufgrund 
eines Ratschlags oder Berichts 
des Regierungsrates oder einer 
Grossratskommission. 
 
 
2Keiner Vorberatung bedürfen ver-
fahrensleitende Beschlüsse des 
Grossen Rates und der Beschluss 
über die Ergreifung des Standesre-
ferendums. 
 

Vorberatung 
 
§ 101  Der Grosse Rat beschliesst 
über Anträge und Entwürfe zu Ge-
setzen und Beschlüssen aufgrund  
a) eines Ratschlags oder Be-

richts des Regierungsrates 
oder  

b) des Berichts einer Grossrats-
kommission. 

2Keiner Vorberatung bedürfen ver-
fahrensleitende Beschlüsse des 
Grossen Rates und der Beschluss 
über die Ergreifung des Kantonsre-
ferendums. 
 

  

Aufträge an den Regierungsrat 
 
§ 102  Der Grosse Rat kann dem 
Regierungsrat Aufträge erteilen. 
Soweit der Gegenstand des Auf-
trages in die abschliessende Kom-
petenz des Regierungsrates fällt, 
hat dieser den Auftrag zu prüfen 
und dazu dem Grossen Rat zu be-
richten. 
 

   



Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
Verfassungsentwurf 15. 10. 2003 Redaktionelle Änderungen Varianten Hinweise zu den Varianten 
 

Stand: 13. September 2004/ks  90 

Konstituierung 
 
§ 103  Der Grosse Rat wählt aus 
seiner Mitte seinen Präsidenten 
oder seine Präsidentin und seinen 
Statthalter oder seine Statthalterin 
für ein Jahr. Im Übrigen konstituiert 
er sich im Rahmen des Gesetzes. 
 

Präsidium 
 
§ 103  Der Grosse Rat wählt aus 
seiner Mitte seinen Präsidenten 
oder seine Präsidentin und seinen 
Statthalter oder seine Statthalterin 
für ein Jahr.  
[2. Satz streichen] 

  

Kommissionen 
 
§ 104  Der Grosse Rat bildet zur 
Vorbereitung seiner Beratungen 
Kommissionen. 
2Die Kommissionen verfügen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben über die 
vom Gesetz bezeichneten beson-
deren Auskunftsrechte, Einsichts-
rechte und Untersuchungsbefug-
nisse. 
 

Kommissionen 
 
§ 104  Der Grosse Rat bildet zur 
Vorbereitung seiner Beratungen 
Kommissionen. 
2Die Kommissionen verfügen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben über die 
vom Gesetz bezeichneten [X] Aus-
kunftsrechte, Einsichtsrechte und 
Untersuchungsbefugnisse. 
 

  

Öffentlichkeit 
 
§ 105  Die Verhandlungen des 
Grossen Rates sind öffentlich. 
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Einberufung 
 
§ 106  Der Grosse Rat tagt, sooft 
es die Geschäfte erfordern. 
 
2Er wird durch seinen Präsidenten 
oder seine Präsidentin einberufen.  
3Ausserordentlich wird er einberu-
fen, wenn der Regierungsrat,  
ein Viertel der Mitglieder des Gros-
sen Rates oder die beiden Land-
gemeinden zusammen dies unter 
Angabe des durch den Grossen 
Rat zu behandelnden in seine Zu-
ständigkeit fallenden Geschäfts 
verlangen. 
 

Einberufung 
 
§ 106  Der Grosse Rat wird von 
seinem Präsidenten oder seiner 
Präsidentin einberufen.  
2Er tagt, so oft es die Geschäfte 
erfordern. 
3Ausserordentlich wird er einberu-
fen, 
a) wenn ein Viertel der Mitglieder 

des Grossen Rates, der Re-
gierungsrat oder beide Land-
gemeinden zusammen dies 
unter Angabe des vom Gros-
sen Rat zu behandelnden in 
seine Zuständigkeit fallenden 
Geschäfts verlangen; 

b) auf eigenen Beschluss, um 
das Gemeinwesen betreffen-
de Fragen zu beraten oder 
sich über solche unterrichten 
zu lassen. 

  

Beschlussfähigkeit 
 
§ 107  Das Plenum des Grossen 
Rates und seine Kommissionen 
sind beschlussfähig, wenn die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
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Organisation und Geschäftsord-
nung 
 
§ 108  Das Gesetz regelt die Or-
ganisation und die Geschäftsord-
nung des Grossen Rates und sei-
nes Verkehrs mit dem Regierungs-
rat, dem Kantonsgericht und der 
Ombudsstelle. 
2Ausführende Bestimmungen zu 
seiner Organisation und Ge-
schäftsordnung kann der Grosse 
Rat durch Grossratsbeschluss er-
lassen. 
 

Organisation und Geschäftsord-
nung 
 
§ 108  Das Gesetz regelt die Or-
ganisation und die Geschäftsord-
nung des Grossen Rates sowie 
den Verkehr mit dem Regierungs-
rat, dem Kantonsgericht und der 
Ombudsstelle. 
2Ausführende Bestimmungen zu 
seiner Organisation und Ge-
schäftsordnung kann der Grosse 
Rat durch Grossratsbeschluss er-
lassen. 
 

Organisation und Geschäftsord-
nung 
 
§ 108  Das Gesetz regelt die Or-
ganisation und die Geschäftsord-
nung des Grossen Rates sowie 
den Verkehr mit dem Regierungs-
rat, dem Appellationsgericht und 
der Ombudsstelle.  
2Ausführende Bestimmungen zu 
seiner Organisation und Ge-
schäftsordnung kann der Grosse 
Rat durch Grossratsbeschluss er-
lassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122 

Verhältnis des Regierungsrates 
zum Grossen Rat 
 
§ 109  Der Regierungsrat hat das 
Recht, dem Grossen Rat Geschäf-
te zum Beschluss vorzulegen und 
Anträge zu stellen. 
2Die Mitglieder des Regierungsra-
tes nehmen an den Sitzungen des 
Grossen Rates mit beratender 
Stimme teil. Sie haben das Recht, 
zu jedem in Beratung liegenden 
Gegenstand Anträge zu stellen. 
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3. Regierungsrat und Verwal-
tung 
 
Stellung und Zusammensetzung 
 
§ 110  Der Regierungsrat ist die 
leitende und oberste vollziehende 
Behörde des Kantons. 
2Er zählt sieben Mitglieder. 
3Von seinen Mitgliedern darf nur 
eines dem Nationalrat, eines dem 
Ständerat angehören. 
 

3. Regierungsrat und Verwal-
tung 
 
Stellung und Zusammensetzung 
 
§ 110  Der Regierungsrat ist die 
leitende und oberste vollziehende 
Behörde des Kantons. 
2Er zählt sieben Mitglieder. 
3Von seinen Mitgliedern darf nur 
eines dem Nationalrat und eines 
dem Ständerat angehören. 

  

Regierungspräsidium 
 
§ 111  Der Regierungspräsident 
oder die Regierungspräsidentin 
führt den Vorsitz im Regierungsrat 
und leitet, plant und koordiniert 
dessen Amtstätigkeit als Kollegial-
behörde. 
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Kollegialbehörde 
 
§ 112  Der Regierungsrat fasst 
seine Beschlüsse als Kollegialbe-
hörde. 
2Das Gesetz kann Aufgaben auf 
die zuständigen Mitglieder des Re-
gierungsrates und auf die Depar-
temente übertragen. 
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Regierungsobliegenheiten 
 
§ 113  Der Regierungsrat besorgt 
die Regierungsobliegenheiten, in-
dem er insbesondere 
a) die Entwicklung in Staat und 

Gesellschaft verfolgt und auf-
grund seiner Beurteilung der 
Lage die Ziele, das Vorgehen 
und die Umsetzung des staat-
lichen Handelns bestimmt, 

b) die staatlichen Tätigkeiten 
plant und koordiniert, 

c) regelmässig die künftige Re-
gierungstätigkeit festlegt und 
über die Verwirklichung der 
damit verfolgten Ziele berich-
tet, 

d) den Kanton nach innen und 
aussen vertritt. 

2Der Regierungsrat lässt sich in 
Fragen der nachhaltigen Entwick-
lung von unabhängigen Fachleuten 
beraten. 
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Rechtsetzung 
 
§ 114  Der Regierungsrat wirkt bei 
der Vorbereitung der Gesetzge-
bung und Beschlussfassung des 
Grossen Rates mit. 
2Der Regierungsrat erlässt Verord-
nungen. 
 
 
 
3Das Gesetz kann vorsehen, dass 
der Regierungsrat weitere Be-
stimmungen erlässt, soweit sich 
das Gesetzgebungsverfahren da-
für nicht eignet. Das Gesetz hat die 
Delegation auf einen bestimmten 
Bereich zu beschränken und ihren 
Rahmen festzulegen. 
4Zur Einführung übergeordneten 
Rechts kann der Regierungsrat in 
Fällen zeitlicher Dringlichkeit und 
sofern der Grosse Rat nicht selbst 
im ordentlichen oder dringlichen 
Gesetzgebungsverfahren be-
schliessen kann, Bestimmungen 
als Verordnung erlassen. Diese 
sind ohne Verzug durch ordentli-
ches Recht abzulösen. 
 

 Rechtsetzung 
 
§ 114  Der Regierungsrat wirkt bei 
der Vorbereitung der Gesetzge-
bung und Beschlussfassung des 
Grossen Rates mit. 
2Der Regierungsrat erlässt recht-
setzende Bestimmungen in der 
Form der Verordnung, soweit er 
durch Verfassung oder Gesetz da-
zu ermächtigt ist. 
3Das Gesetz kann vorsehen, dass 
der Regierungsrat weitere Be-
stimmungen erlässt, soweit sich 
das Gesetzgebungsverfahren da-
für nicht eignet. Das Gesetz hat die 
Delegation auf einen bestimmten 
Bereich zu beschränken und ihren 
Rahmen festzulegen. 
4Zur Einführung übergeordneten 
Rechts kann der Regierungsrat in 
Fällen zeitlicher Dringlichkeit und 
sofern der Grosse Rat nicht selbst 
im ordentlichen oder dringlichen 
Gesetzgebungsverfahren be-
schliessen kann, Bestimmungen 
als Verordnung erlassen. Diese 
sind ohne Verzug durch ordentli-
ches Recht abzulösen. 
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Verträge 
 
§ 115  Der Regierungsrat ist unter 
Vorbehalt des Genehmigungs-
rechts des Grossen Rates für den 
Abschluss von Verträgen zustän-
dig. 
 

   

Finanzbeschlüsse 
 
§ 116  Der Regierungsrat erstellt 
den Finanzplan. Er verabschiedet 
das Budget und die Staatsrech-
nung zuhanden des Grossen Ra-
tes. 
2Er verfügt über eine eigene Aus-
gabenkompetenz, deren Umfang 
das Gesetz festlegt. 
3Er ist befugt, in dem vom Grossen 
Rat beschlossenen Rahmen 
Fremdmittel aufzunehmen. 
4Er verwaltet das Finanzvermögen 
des Kantons und verfügt darüber, 
soweit seine Befugnisse nicht 
durch das Gesetz eingeschränkt 
werden. 
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Leitung der Verwaltung 
 
§ 117  Der Regierungsrat steht der 
kantonalen Verwaltung vor. Er be-
aufsichtigt die anderen Träger öf-
fentlicher Aufgaben in deren Aus-
übung. 
2Er sorgt für eine rechtmässige, 
wirksame und bürgernahe Verwal-
tungstätigkeit und bestimmt im 
Rahmen von Verfassung und Ge-
setz die zweckmässige Organisati-
on. 
3Er sorgt für einfache und rasche 
Verwaltungsabläufe. 
4Er entscheidet nach Massgabe 
des Gesetzes über Verwaltungsre-
kurse. 
5Er versagt Bestimmungen die 
Anwendung, wenn sie dem Bun-
desrecht oder kantonalem Verfas-
sungs- oder Gesetzesrecht wider-
sprechen. 
 

   



Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
Verfassungsentwurf 15. 10. 2003 Redaktionelle Änderungen Varianten Hinweise zu den Varianten 
 

Stand: 13. September 2004/ks  99 

Notstand 
 
§ 118  Der Regierungsrat kann 
ohne gesetzliche Grundlage 
Massnahmen ergreifen, um einge-
tretenen oder unmittelbar drohen-
den Störungen der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit zu begeg-
nen. 
2Notstandsmassnahmen sind un-
verzüglich vom Grossen Rat ge-
nehmigen zu lassen. Sie treten 
spätestens nach einem Jahr aus-
ser Kraft. 
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Weitere Aufgaben 
 
§ 119  Dem Regierungsrat oblie-
gen die folgenden weiteren Aufga-
ben: 
a) die Wahrung der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit, 
b) die Mitwirkung im Bund, so-

weit sie nicht dem Grossen 
Rat vorbehalten ist, 

c) die Wahlen, soweit sie nicht 
anderen Organen übertragen 
sind, 

d) die Verleihung des Kantons-
bürgerrechts an Personen mit 
Anspruch auf Einbürgerung, 

e) die Rechenschaftsablage über 
alle Teile der kantonalen Ver-
waltung zuhanden des Gros-
sen Rates. 

2Weitere Zuständigkeiten können 
dem Regierungsrat durch Gesetz 
eingeräumt werden. 
 

Weitere Aufgaben 
 
§ 119  Der Regierungsrat hat die 
folgenden [X] Aufgaben: 
 
a) die Wahrung der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit, 
b) die Mitwirkung im Bund, so-

weit sie nicht dem Grossen 
Rat vorbehalten ist, 

c) die Wahlen, soweit sie nicht 
anderen Organen übertragen 
sind, 

d) die Verleihung des Kantons-
bürgerrechts an Personen mit 
Anspruch auf Einbürgerung, 

e) die jährliche Rechenschafts-
ablage über alle Teile der kan-
tonalen Verwaltung zuhanden 
des Grossen Rates. 

2Das Gesetz kann dem Regie-
rungsrat weitere Aufgaben über-
tragen. 
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Kantonale Verwaltung 
 
§ 120  Die kantonale Verwaltung 
gliedert sich in sieben Departe-
mente. 
2Jedes Mitglied der Regierung 
steht einem Departement vor. 
3Durch Gesetz können selbständi-
ge Verwaltungsbetriebe geschaf-
fen werden. 
4Das Gesetz regelt die Anstellung 
des Personals der kantonalen Ver-
waltung. 

 Variante 1  
"Regierungspräsidium mit 
volksgewähltem Vizepräsidium":
 
Kantonale Verwaltung 
 
§ 120  Die kantonale Verwaltung 
gliedert sich in das Präsidialdepar-
tement und sechs weitere Depar-
temente. 
2Der Regierungspräsident oder die 
Regierungspräsidentin steht dem 
Präsidialdepartement vor. Diesem 
sind zusätzlich Verwaltungsaufga-
ben zugewiesen. 
3Die übrigen Regierungsräte und 
Regierungsrätinnen stehen je ei-
nem Departement vor. 
 
 
Variante 2  
"Regierungspräsidium ohne 
volksgewähltem Vizepräsidium":
 
Kantonale Verwaltung 
 
§ 120  Die kantonale Verwaltung 
gliedert sich in das Präsidialdepar-
tement und sechs weitere Depar-
temente. 

 
 
 
 
 
 

 Auswirkung auf § 51 lit. bbis), 
§ 53 Abs. 3 und § 98 Abs. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auswirkung auf § 53 Abs. 3 
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2Der Regierungspräsident oder die 
Regierungspräsidentin steht dem 
Präsidialdepartement vor. Diesem 
sind zusätzlich Verwaltungsaufga-
ben zugewiesen. 
3Die übrigen Regierungsräte und 
Regierungsrätinnen stehen je ei-
nem Departement vor. 
4Der Regierungsrat regelt die 
Stellvertretung des Präsidiums und 
der Departementsleitungen. 
 

4. Richterliche Behörden 
 
Allgemeines 
 
§ 121  Die Gerichte sind unabhän-
gig und einzig Recht und Gesetz 
unterworfen. 
2Die Justizverwaltung ist Sache 
der Gerichte. 
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Zivilgerichtsbarkeit 
 
§ 122  Die Zivilgerichtsbarkeit ob-
liegt dem Zivilgericht und dem 
Kantonsgericht. 
2Durch Gesetz können besondere 
richterliche Behörden eingesetzt 
werden, namentlich für die Beurtei-
lung von arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten und von Streitigkeiten von 
geringfügiger Bedeutung in den 
Landgemeinden. 
3Das Gesetz regelt die Gerichts-
barkeit in mietrechtlichen Streitig-
keiten. 
 

 Variante "Appellationsgericht": 
 
Zivilgerichtsbarkeit 
 
§ 122  Die Zivilgerichtsbarkeit ob-
liegt dem Zivilgericht und dem Ap-
pellationsgericht. 
2Durch Gesetz können besondere 
richterliche Behörden eingesetzt 
werden, namentlich für die Beurtei-
lung von arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten und von Streitigkeiten von 
geringfügiger Bedeutung in den 
Landgemeinden. 
3Das Gesetz regelt die Gerichts-
barkeit in mietrechtlichen Streitig-
keiten. 
 
Variante "Straffung": 
 
Zivilgerichtsbarkeit 
 
§ 122  Die Zivilgerichtsbarkeit ob-
liegt dem Zivilgericht und dem 
Kantonsgericht. 
 

 
 
 
 

 Auswirkung durchgehend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Streichen von Abs. 2 und 
Abs. 3] 
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Strafgerichtsbarkeit 
 
§ 123  Die Strafgerichtsbarkeit ob-
liegt dem Strafgericht und dem 
Kantonsgericht. 
2Durch Gesetz können weitere 
strafrichterliche Behörden einge-
setzt werden, wie namentlich für 
die Jugendstrafgerichtsbarkeit. 
3Durch Gesetz können Verwal-
tungsstrafbefugnisse auch auf die 
Verwaltungsbehörden des Kantons 
und der Gemeinden übertragen 
werden. Die richterliche Überprü-
fung bleibt vorbehalten. 
 

 Strafgerichtsbarkeit 
 
§ 123  Die Strafgerichtsbarkeit ob-
liegt dem Strafgericht und dem 
Appellationsgericht.  
2Durch Gesetz können weitere 
strafrichterliche Behörden einge-
setzt werden, wie namentlich für 
die Jugendstrafgerichtsbarkeit. 
3Durch Gesetz können Verwal-
tungsstrafbefugnisse auch auf die 
Verwaltungsbehörden des Kantons 
und der Gemeinden übertragen 
werden. Die richterliche Überprü-
fung bleibt vorbehalten. 
 

 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122 
 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 
§ 124  Die Verwaltungsgerichts-
barkeit obliegt dem Sozialversiche-
rungsgericht und dem Kantonsge-
richt. 
 
2Durch Gesetz können Verwal-
tungsgerichtsbefugnisse auch auf 
Verwaltungsbehörden des Kantons 
und der Gemeinden übertragen 
werden. Die richterliche Überprü-
fung bleibt vorbehalten. 
 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 
§ 124  Die Verwaltungsgerichts-
barkeit obliegt dem Sozialversiche-
rungsgericht, den vom Gesetz vor-
gesehenen Rekurskommissionen 
und dem Kantonsgericht. 
 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 
§ 124  Die Verwaltungsgerichts-
barkeit obliegt dem Sozialversiche-
rungsgericht, den vom Gesetz vor-
gesehenen Rekurskommissionen 
und dem Appellationsgericht. 
 

 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122 
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Verfassungsgerichtsbarkeit 
 
§ 125  Das Kantonsgericht beurteilt 
als Verfassungsgericht: 
a) Beschwerden wegen Verlet-

zung von verfassungsmässi-
gen Rechten der Bundesver-
fassung und der Kantonsver-
fassung, soweit diese Rüge 
nicht mit einem anderen 
Rechtsmittel geltend gemacht 
werden kann, 

b) auf Beschwerde oder auf Vor-
lage des Grossen Rates die 
Zulässigkeit von Volksinitiati-
ven, 

c) Beschwerden wegen Miss-
achtung von Inhalt und Zweck 
einer unformulierten Initiative 
durch den Grossen Rat, 

d) Streitigkeiten betreffend den 
Schutz der Autonomie der 
Gemeinden. 

2Beim Verfassungsgericht können 
durch Beschwerde nicht angefoch-
ten werden: 
a) Verfassungsbestimmungen, 
b) Gesetze, ausgenommen im 

Fall ihrer Anwendung oder bei 
Anfechtungen gemäss 

Verfassungsgerichtsbarkeit 
 
§ 125  Das Kantonsgericht beurteilt 
als Verfassungsgericht: 
a) Beschwerden wegen Verlet-

zung von verfassungsmässi-
gen Rechten der Bundesver-
fassung und der Kantonsver-
fassung, soweit diese Rüge 
nicht mit einem anderen 
Rechtsmittel geltend gemacht 
werden kann, 

b) auf Beschwerde oder auf Vor-
lage des Grossen Rates die 
Zulässigkeit von Volksinitiati-
ven, 

c) Beschwerden wegen Miss-
achtung von Inhalt und Zweck 
einer unformulierten Initiative 
durch den Grossen Rat, 

d) Streitigkeiten betreffend den 
Schutz der Autonomie der 
Gemeinden. 

2Beim Verfassungsgericht können 
durch Beschwerde nicht angefoch-
ten werden: 
a) Verfassungsbestimmungen, 
b) Gesetze, ausgenommen im 

Fall ihrer Anwendung oder bei 
Anfechtungen gemäss 

Verfassungsgerichtsbarkeit 
 
§ 125  Das Appellationsgericht be-
urteilt als Verfassungsgericht:  
a) Beschwerden wegen Verlet-

zung von verfassungsmässi-
gen Rechten der Bundesver-
fassung und der Kantonsver-
fassung, soweit diese Rüge 
nicht mit einem anderen 
Rechtsmittel geltend gemacht 
werden kann, 

b) auf Beschwerde oder auf Vor-
lage des Grossen Rates die 
Zulässigkeit von Volksinitiati-
ven, 

c) Beschwerden wegen Miss-
achtung von Inhalt und Zweck 
einer unformulierten Initiative 
durch den Grossen Rat, 

d) Streitigkeiten betreffend den 
Schutz der Autonomie der 
Gemeinden. 

2Beim Verfassungsgericht können 
durch Beschwerde nicht angefoch-
ten werden: 
a) Verfassungsbestimmungen, 
b) Gesetze, ausgenommen im 

Fall ihrer Anwendung oder bei 
Anfechtungen gemäss 

 
 
[  Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122:] 
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Abs. 1 Buchstabe d, 
c) vom Gesetz als Ausnahmen 

bezeichnete Beschlüsse des 
Grossen Rates und des Re-
gierungsrates, 

d) die Dringlicherklärung eines 
Gesetzes, 

e) Beschlüsse, mit denen der 
Grosse Rat die öffentliche 
Anerkennung von privatrecht-
lich organisierten Religions-
gemeinschaften gewährt oder 
entzieht. 

 

Abs. 1 lit. d), 
c) vom Gesetz als Ausnahmen 

bezeichnete Beschlüsse des 
Grossen Rates und des Re-
gierungsrates, 

d) die Dringlicherklärung eines 
Gesetzes, 

e) Beschlüsse, mit denen der 
Grosse Rat die kantonale An-
erkennung von privatrechtlich 
organisierten Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften ge-
währt oder entzieht. 

 

Abs. 1 lit. d), 
c) vom Gesetz als Ausnahmen 

bezeichnete Beschlüsse des 
Grossen Rates und des Re-
gierungsrates, 

d) die Dringlicherklärung eines 
Gesetzes, 

e) Beschlüsse, mit denen der 
Grosse Rat die kantonale An-
erkennung von privatrechtlich 
organisierten Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften ge-
währt oder entzieht. 
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Organisation, Verfahren und 
Aufsicht 
 
§ 126  Das Kantonsgericht wirkt 
als oberste kantonale Instanz in 
zivilrechtlichen, strafrechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Streitsachen. Es 
arbeitet und urteilt in nach Sach-
gebieten aufgeteilten Kammern. 
2Das Gesetz regelt Organisation, 
Zuständigkeiten und Verfahren der 
Gerichte. Die zuverlässige und 
rasche Abwicklung der Verfahren 
und die organisatorische Selbstän-
digkeit der Gerichte müssen ge-
währleistet sein. 
3Das Gesetz kann im Rahmen re-
gionaler Vereinbarungen bestimm-
te Zuständigkeiten in Rechtsstrei-
tigkeiten auf regionale Gerichte 
übertragen. 
4Das Kantonsgericht übt die Auf-
sicht über alle Gerichte aus. 
5Die Gerichte erstatten dem Gros-
sen Rat jährlich Bericht. 
 

Organisation, Verfahren und 
Aufsicht 
 
§ 126  Das Kantonsgericht wirkt 
als oberste kantonale Instanz in 
zivilrechtlichen, strafrechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Streitsachen. Es 
arbeitet und urteilt in nach Sach-
gebieten aufgeteilten Kammern. 
2Das Gesetz regelt Organisation, 
Zuständigkeiten und Verfahren der 
Gerichte. Die zuverlässige und 
speditive Abwicklung der Verfah-
ren und die organisatorische Selb-
ständigkeit der Gerichte müssen 
gewährleistet sein. 
3Das Gesetz kann im Rahmen re-
gionaler Vereinbarungen bestimm-
te Zuständigkeiten in Rechtsstrei-
tigkeiten auf regionale Gerichte 
übertragen. 
4Das Kantonsgericht übt die Auf-
sicht über alle Gerichte aus. 
5Die Gerichte erstatten dem Gros-
sen Rat jährlich Bericht. 
 

Organisation, Verfahren und 
Aufsicht 
 
§ 126  Das Appellationsgericht 
wirkt als oberste kantonale Instanz 
in zivilrechtlichen, strafrechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen und verfas-
sungsrechtlichen Streitsachen. Es 
arbeitet und urteilt in nach Sach-
gebieten aufgeteilten Kammern. 
2Das Gesetz regelt Organisation, 
Zuständigkeiten und Verfahren der 
Gerichte. Die zuverlässige und 
speditive Abwicklung der Verfah-
ren und die organisatorische Selb-
ständigkeit der Gerichte müssen 
gewährleistet sein. 
3Das Gesetz kann im Rahmen re-
gionaler Vereinbarungen bestimm-
te Zuständigkeiten in Rechtsstrei-
tigkeiten auf regionale Gerichte 
übertragen. 
4Das Appellationsgericht übt die 
Aufsicht über alle Gerichte aus. 
5Die Gerichte erstatten dem Gros-
sen Rat jährlich Bericht. 
 

 
 
 
[Abs. 1  Anpassung Variante 
"Appellationsgericht" § 122:] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abs. 4  Anpassung Variante 
"Appellationsgericht" § 122:] 
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5. Beschwerdewesen 
 
Ombudsstelle 
 
§ 127  Durch Gesetz wird eine 
weisungsunabhängige kantonale 
Ombudsstelle mit dem Beschwer-
dewesen beauftragt. Sie trifft Ab-
klärungen und vermittelt in Konflik-
ten von Einzelpersonen mit Ver-
waltungsstellen. 
 

5. Ombudsstelle 
 
Ombudsstelle 
 
§ 127  Durch Gesetz wird eine 
weisungsunabhängige kantonale 
Ombudsstelle mit dem Beschwer-
dewesen beauftragt. Sie trifft Ab-
klärungen und vermittelt in Konflik-
ten von Einzelpersonen mit Ver-
waltungsstellen. 
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VII.  FINANZORDNUNG    
Finanzhaushalt und Finanzpla-
nung 
 
§ 128  Der Finanzhaushalt des 
Kantons und der Gemeinden ist 
sparsam, wirtschaftlich sowie kon-
junktur- und verursachergerecht zu 
führen und auf die Bedürfnisse der 
Volkswirtschaft auszurichten. Er ist 
mittelfristig im Gleichgewicht zu 
halten. 
2Der Kanton und die Gemeinden 
sorgen für eine umfassende Fi-
nanzplanung. 
3Das Budget und die Staatsrech-
nung berücksichtigen die Grund-
sätze von Transparenz und Öffent-
lichkeit. 
4Vor der Übernahme einer neuen 
Aufgabe sind ihre wirtschaftlichen 
und finanziellen Folgen zu ermit-
teln. 
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Schuldenbremse 
 
§ 129  Der Kanton sorgt dafür, 
dass seine Verschuldung im Ver-
hältnis zu seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit mittelfristig ei-
nen vom Gesetzgeber zu definie-
renden Wert nicht überschreitet. 
Die nachhaltige Entwicklung des 
Finanzhaushaltes ist dabei zu ge-
währleisten. 
2Die jährlichen Ausgaben werden 
unter Berücksichtigung der Finanz-
lage und des Grundsatzes einer 
stabilen Ausgabenentwicklung 
festgelegt. 
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Mittelbeschaffung 
 
§ 130  Der Kanton und die Ein-
wohnergemeinden beschaffen sich 
ihre Mittel: 
a) durch die Erhebung von Steu-

ern und anderen Abgaben, 
b) aus den Erträgen ihres Ver-

mögens, 
c) aus Leistungen des Bundes 

und Dritter, 
d) durch die Aufnahme von Dar-

lehen und Anleihen. 
 

Mittelbeschaffung 
 
§ 130  Der Kanton [X] beschafft [X] 
seine Mittel: 
a) durch die Erhebung von Steu-

ern und anderen Abgaben, 
b) aus den Erträgen seines Ver-

mögens, 
c) aus Leistungen des Bundes 

und Dritter, 
d) durch die Aufnahme von Dar-

lehen und Anleihen. 
 
[  Auswirkung auf § 70] 
 

  

Steuern und andere Abgaben 
 
§ 131  Der Kanton besteuert das 
Einkommen und das Vermögen 
der natürlichen Personen sowie 
den Gewinn und das Kapital der 
juristischen Personen. 
2Das Gesetz bestimmt die weiteren 
Steuern und Abgaben, die Kanton, 
Einwohnergemeinden oder staatli-
che Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts erheben 
können. 
 

Steuern und andere Abgaben 
 
§ 131  Der Kanton besteuert das 
Einkommen und das Vermögen 
der natürlichen Personen sowie 
den Gewinn und das Kapital der 
juristischen Personen. 
2Das Gesetz bestimmt die weiteren 
Steuern, die der Kanton erheben 
kann sowie die Abgaben, die Kan-
ton, [X] staatliche Körperschaften 
oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts erheben können. 
 
[  Auswirkung auf § 70] 
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Grundsätze der Besteuerung 
 
§ 132  Bei der Ausgestaltung der 
Steuern sind die Grundsätze der 
Allgemeinheit, der Gleichheit und 
der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit zu beachten. 
2Die Steuern sind so zu bemessen, 
dass die wirtschaftlich Schwachen 
geschont werden, die Selbstvor-
sorge gefördert wird sowie Leis-
tungswille und Wettbewerbsfähig-
keit erhalten bleiben. 
 

   

Mittelverwendung 
 
§ 133  Jede Verwendung von 
Staatsmitteln bedarf einer Rechts-
grundlage sowie der Bewilligung 
durch die zuständige Behörde. 
 

Mittelverwendung 
 
§ 133  Jede Verwendung von 
Staatsmitteln bedarf einer rechtli-
chen Grundlage sowie der Bewilli-
gung durch die zuständige Behör-
de. 
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Finanzvermögen und Verwal-
tungsvermögen 
 
§ 134  Das Verwaltungsvermögen 
umfasst jene Vermögenswerte, die 
auf längere Zeit unmittelbar der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
dienen. 
2Das Finanzvermögen besteht aus 
jenen Vermögenswerten, die nicht 
dem Verwaltungsvermögen zuge-
ordnet sind, nicht direkt der Erfül-
lung bestimmter öffentlicher Auf-
gaben dienen und die ohne deren 
Beeinträchtigung erworben, ver-
äussert oder umgelagert werden 
können. 
 

 
 
 
§ 134  [vacat] 
 
[§ 134 streichen] 

  

Finanzkontrolle 
 
§ 135  Die Aufsicht über die staat-
lichen Finanzen ist durch unab-
hängige Kontrollorgane sicherzu-
stellen. 
2Die Gesetzgebung regelt die Auf-
sicht über die Verwendung staatli-
cher Leistungen an Dritte. 
 

Finanzkontrolle 
 
§ 135  Die Aufsicht über die staat-
lichen Finanzen ist durch unab-
hängige Kontrollorgane sicherzu-
stellen. 
2Das Gesetz regelt die Aufsicht 
über die Verwendung staatlicher 
Leistungen an Dritte. 
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VIII.  STAAT UND  
RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN 

VIII.  STAAT, KIRCHEN UND  
RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN 

  

1. Öffentlichrechtlich anerkannte 
Religionsgemeinschaften 
 
 
Öffentlichrechtlich anerkannte 
Religionsgemeinschaften 
 
 
§ 136  Die Evangelisch-reformierte 
Kirche, die Römisch-Katholische 
Kirche, die Christkatholische Kir-
che und die Israelitische Gemeinde 
sind vom Kanton öffentlichrechtlich 
anerkannte Religionsgemeinschaf-
ten. 
2Sie sind öffentlichrechtliche Kör-
perschaften mit eigener Rechts-
persönlichkeit. 
3Andere Religionsgemeinschaften 
können auf dem Weg der Verfas-
sungsänderung öffentlichrechtlich 
anerkannt werden. 
 

1. Öffentlichrechtlich anerkannte 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften 
 
Öffentlichrechtlich anerkannte 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften 
 
§ 136  Die Evangelisch-reformierte 
Kirche, die Römisch-Katholische 
Kirche, die Christkatholische Kir-
che und die Israelitische Gemeinde 
sind vom Kanton öffentlichrechtlich 
anerkannte Kirchen und Religions-
gemeinschaften. 
2Sie sind öffentlichrechtliche Kör-
perschaften mit eigener Rechts-
persönlichkeit. 
3Andere Kirchen und Religionsge-
meinschaften können auf dem 
Weg der Verfassungsänderung 
öffentlichrechtlich anerkannt wer-
den. 
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Selbständigkeit 
 
§ 137  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften 
ordnen ihre Verhältnisse selbstän-
dig. 
2Sie geben sich eine Verfassung; 
sie bedarf der Zustimmung einer 
Mehrheit ihrer stimmenden Mitglie-
der und der Genehmigung des 
Regierungsrates. 
 
3Der Regierungsrat erteilt die Ge-
nehmigung, wenn weder Bundes-
recht noch kantonales Recht ent-
gegenstehen. 
4Innerhalb der vorstehenden Be-
stimmungen regelt das Gesetz das 
Verfahren über die Genehmigung 
der Religionsverfassungen und der 
Steuerordnungen sowie die Ober-
aufsicht über die kirchliche Vermö-
gensverwaltung. 
 

Selbständigkeit 
 
§ 137  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaften ordnen ihre Verhält-
nisse selbständig. 
2Sie geben sich eine Verfassung; 
deren Erlass und Änderung bedür-
fen der Zustimmung einer Mehrheit 
ihrer stimmenden Mitglieder und 
der Genehmigung des Regierungs-
rates. 
3Der Regierungsrat erteilt die Ge-
nehmigung, wenn weder Bundes-
recht noch kantonales Recht ent-
gegenstehen. 
4Innerhalb der vorstehenden Be-
stimmungen regelt das Gesetz das 
Verfahren über die Genehmigung 
der [X]Verfassungen und der 
Steuerordnungen sowie die Ober-
aufsicht über die [X] Vermögens-
verwaltung. 
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Zugehörigkeit, Stimm- und 
Wahlrecht 
 
§ 138  Jede Person, die im Kanton 
wohnt, gehört der öffentlichrecht-
lich anerkannten Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft ihrer Konfessi-
on oder Religion an, wenn sie die 
in deren Verfassung genannten 
Voraussetzungen erfüllt. 
2Der Austritt ist jederzeit mit schrift-
licher Erklärung möglich. 
3Die Verfassungen der öffentlich-
rechtlich anerkannten Religions-
gemeinschaften ordnen die Vor-
aussetzungen des Stimm- und 
Wahlrechtes. 
 

Zugehörigkeit, Stimm- und 
Wahlrecht 
 
§ 138  Jede Person, die im Kanton 
wohnt, gehört der öffentlichrecht-
lich anerkannten Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft ihrer Konfessi-
on oder Religion an, wenn sie die 
in deren Verfassung genannten 
Voraussetzungen erfüllt. 
2Der Austritt ist jederzeit mit schrift-
licher Erklärung möglich. 
3Die Verfassungen der öffentlich-
rechtlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften ordnen 
die Voraussetzungen des Stimm- 
und Wahlrechtes. 
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Untergeordnete Körperschaften 
und Anstalten 
 
§ 139  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften 
können in ihren Verfassungen die 
Gliederung in Kirchgemeinden, 
Quartiergemeinden oder andere 
untergeordnete Körperschaften 
vorsehen. 
2Diese sind öffentlichrechtliche 
Körperschaften mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 
3Die Verfassungen der öffentlich-
rechtlich anerkannten Religions-
gemeinschaften bestimmen die 
Stellung und die Grundzüge der 
Organisation der untergeordneten 
Körperschaften. 
4Die öffentlichrechtlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften kön-
nen für ihre Bedürfnisse öffentlich-
rechtliche Anstalten mit eigener 
Rechtspersönlichkeit errichten. 
 

Untergeordnete Körperschaften 
und Anstalten 
 
§ 139  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaften können in ihren Ver-
fassungen die Gliederung in Kirch-
gemeinden, Quartiergemeinden 
oder andere untergeordnete Kör-
perschaften vorsehen. 
2Diese sind öffentlichrechtliche 
Körperschaften mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. 
3Die Verfassungen der öffentlich-
rechtlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften bestim-
men die Stellung und die Grund-
züge der Organisation der unter-
geordneten Körperschaften. 
4Die öffentlichrechtlich anerkann-
ten Kirchen und Religionsgemein-
schaften können für ihre Bedürf-
nisse öffentlichrechtliche Anstalten 
mit eigener Rechtspersönlichkeit 
errichten. 
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Rechte und Auflagen 
 
§ 140  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften 
verwalten ihr Vermögen selbstän-
dig unter der Oberaufsicht des Re-
gierungsrates. 
2Sie können von ihren Mitgliedern 
Steuern erheben. Die Steuerord-
nungen bedürfen der Genehmi-
gung des Regierungsrates. 
3Das Gesetz regelt ihre weiteren 
Rechte und Auflagen wie nament-
lich für den Religionsunterricht in 
den Schulen, die Spital- und Ge-
fängnisseelsorge und gemeinsame 
soziale Institutionen vom Staat und 
Religionsgemeinschaften. 
 

Rechte und Auflagen 
 
§ 140  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaften verwalten ihr Ver-
mögen selbständig unter der 
Oberaufsicht des Regierungsrates. 
2Sie können von ihren Mitgliedern 
Steuern erheben. Die Steuerord-
nungen bedürfen der Genehmi-
gung des Regierungsrates. 
3Das Gesetz regelt ihre weiteren 
Rechte und Auflagen wie nament-
lich für den Religionsunterricht in 
den Schulen, die Spital- und Ge-
fängnisseelsorge und gemeinsame 
soziale Institutionen vom Staat, 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften. 
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Rechtspflege 
 
§ 141  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften 
ordnen das Verfahren zur Beurtei-
lung strittiger Rechtsverhältnisse. 
 

2Erlasse und letztinstanzliche Ent-
scheide der öffentlichrechtlich an-
erkannten Religionsgemeinschaf-
ten können durch ihre Mitglieder 
und ihre eigenen Körperschaften 
und Anstalten beim Kantonsgericht 
angefochten werden. 
 

3Das Gericht überprüft die Über-
einstimmung des angefochtenen 
Akts mit Bundesrecht und mit kan-
tonalem Recht. Es überprüft ferner 
die Übereinstimmung mit dem 
Recht der öffentlichrechtlich aner-
kannten Religionsgemeinschaft, 
sofern es deren eigenes Recht 
vorsieht. 
 

Rechtspflege 
 
§ 141  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaften ordnen das Verfah-
ren zur Beurteilung strittiger 
Rechtsverhältnisse. 
2Erlasse und letztinstanzliche Ent-
scheide der öffentlichrechtlich an-
erkannten Kirchen und Religions-
gemeinschaften können durch ihre 
Mitglieder und ihre eigenen Kör-
perschaften und Anstalten beim 
Kantonsgericht angefochten wer-
den. 
3Das Gericht überprüft die Über-
einstimmung des angefochtenen 
Akts mit Bundesrecht und mit kan-
tonalem Recht. Es überprüft ferner 
die Übereinstimmung mit dem 
Recht der öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaft, sofern es deren eige-
nes Recht vorsieht. 

Rechtspflege 
 
§ 141  Die öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaften ordnen das Verfah-
ren zur Beurteilung strittiger 
Rechtsverhältnisse. 
2Erlasse und letztinstanzliche Ent-
scheide der öffentlichrechtlich an-
erkannten Kirchen und Religions-
gemeinschaften können durch ihre 
Mitglieder und ihre eigenen Kör-
perschaften und Anstalten beim 
Appellationsgericht angefochten 
werden.  
3Das Gericht überprüft die Über-
einstimmung des angefochtenen 
Akts mit Bundesrecht und mit kan-
tonalem Recht. Es überprüft ferner 
die Übereinstimmung mit dem 
Recht der öffentlichrechtlich aner-
kannten Kirchen und Religionsge-
meinschaft, sofern es deren eige-
nes Recht vorsieht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anpassung Variante "Appellati-
onsgericht" § 122 
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2. Andere Religionsgemein-
schaften 
 
Rechtsstellung 
 
§ 142  Alle nicht öffentlichrechtlich 
anerkannten Religionsgemein-
schaften unterstehen dem Privat-
recht. 
 

2. Andere Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften 
 
Rechtsstellung 
 
§ 142  Alle nicht öffentlichrechtlich 
anerkannten Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften unterstehen 
dem Privatrecht. 
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Öffentliche Anerkennung ande-
rer Religionsgemeinschaften 
 
 
§ 143  Privatrechtlich organisierte 
Religionsgemeinschaften können 
öffentlich anerkannt werden, sofern 
sie 
 
a) gesellschaftliche Bedeutung 

haben, 
b) den Religionsfrieden respek-

tieren, 
c) rechtstreu sind, 
d) über eine transparente Fi-

nanzverwaltung verfügen und 
e) den jederzeitigen Austritt zu-

lassen. 
2Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine öffentliche Anerkennung. 
3Die öffentliche Anerkennung er-
folgt mit Beschluss des Grossen 
Rates. Dieser bedarf der Zustim-
mung von mindestens 51 Mitglie-
dern des Grossen Rates. Er unter-
liegt nicht dem Referendum. 
4Der Anerkennungsbeschluss legt 
die der Religionsgemeinschaft ver-
liehenen Rechte und die von ihr zu 
erfüllenden Auflagen fest. 

Kantonale Anerkennung anderer 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften 
 
§ 143  Privatrechtlich organisierte 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften können mit der Verlei-
hung besonderer Rechte vom Kan-
ton anerkannt werden, sofern sie 
a) gesellschaftliche Bedeutung 

haben, 
b) den Religionsfrieden und die 

Rechtsordnung respektieren, 
[Lit. c) streichen]  

c) über eine transparente Fi-
nanzverwaltung verfügen und 

d) den jederzeitigen Austritt zu-
lassen. 

2Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine kantonale Anerkennung. 
3Die kantonale Anerkennung er-
folgt mit Beschluss des Grossen 
Rates. Dieser bedarf der Zustim-
mung von mindestens 51 Mitglie-
dern des Grossen Rates. Er unter-
liegt nicht dem Referendum. 
4Der Anerkennungsbeschluss legt 
die der Kirche oder Religionsge-
meinschaft verliehenen Rechte 
und die von ihr zu erfüllenden Auf-

Kantonale Anerkennung anderer 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften 
 
§ 143  Privatrechtlich organisierte 
Kirchen und Religionsgemein-
schaften können mit der Verlei-
hung besonderer Rechte vom Kan-
ton anerkannt werden, sofern sie 
a) gesellschaftliche Bedeutung 

haben, 
b) den Religionsfrieden und die 

Rechtsordnung respektieren, 
[Lit. c) streichen]  

c) über eine transparente Fi-
nanzverwaltung verfügen und 

d) den jederzeitigen Austritt zu-
lassen. 

2Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine kantonale Anerkennung. 
3Die kantonale Anerkennung er-
folgt mit Beschluss des Grossen 
Rates. Dieser bedarf der Zustim-
mung von mindestens 51 Mitglie-
dern des Grossen Rates. [X] 
 
4Der Anerkennungsbeschluss legt 
die der Kirche oder Religionsge-
meinschaft verliehenen Rechte 
und die von ihr zu erfüllenden Auf-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 3: Streichen von 3. Satz 
[  Auswirkung auf 
§ 60 Abs. 2, lit. f] 
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lagen fest. lagen fest. 
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Entzug der öffentlichen Aner-
kennung 
 
§ 144  Sind die Voraussetzungen 
für die öffentliche Anerkennung 
nicht mehr gegeben oder erfüllt die 
Religionsgemeinschaft die ihr ob-
liegenden Auflagen nicht, so kann 
der Grosse Rat die Anerkennung 
nach dem Verfahren von 
§ 143 Abs. 3 entziehen. 
 

Entzug der kantonalen Anerken-
nung 
 
§ 144  Sind die Voraussetzungen 
für die kantonale Anerkennung 
nicht mehr gegeben oder erfüllt die 
Kirche oder Religionsgemeinschaft 
die ihr obliegenden Auflagen nicht, 
so kann der Grosse Rat die Aner-
kennung nach dem Verfahren von 
§ 143 Abs. 3 entziehen. 

  

3. Gemeinsame Bestimmungen 
 
Kosten des Kultus 
 
§ 145  Alle Religionsgemeinschaf-
ten kommen grundsätzlich selbst 
für die Kosten des Kultus auf. 
 

3. Gemeinsame Bestimmungen 
 
Kosten des Kultus 
 
§ 145  Alle Kirchen und Religions-
gemeinschaften kommen grund-
sätzlich selbst für die Kosten des 
Kultus auf. 
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Staatliche Leistungen an Religi-
onsgemeinschaften 
 
 
§ 146  Der Dienst von Geistlichen 
in Spitälern, Gefängnissen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen 
kann vom Staat unterstützt wer-
den. 
2An die Erhaltung von Bau- und 
Kunstdenkmälern sowie an die 
Erfüllung anderer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgaben 
kann der Staat Beiträge leisten. 
 

Staatliche Leistungen an Kir-
chen und Religionsgemein-
schaften 
 
§ 146  Der Dienst von Geistlichen 
in Spitälern, Gefängnissen und 
anderen öffentlichen Einrichtungen 
kann vom Staat unterstützt wer-
den. 
2An die Erhaltung von Bau- und 
Kunstdenkmälern sowie an die 
Erfüllung anderer im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgaben 
kann der Staat Beiträge leisten. 
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IX.  REVISION DER VERFASSUNG    
Revidierbarkeit 
 
§ 147  Die Kantonsverfassung 
kann jederzeit ganz oder teilweise 
revidiert werden. 
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Totalrevision 
 
§ 148  Der Entscheid über die 
Durchführung einer Totalrevision 
ist in jedem Fall Sache der Stimm-
berechtigten. 
2Die Totalrevision wird durch einen 
Verfassungsrat von sechzig Mit-
gliedern ausgearbeitet. Für die 
Wahl und die Zusammensetzung 
des Verfassungsrates gelten die 
für den Grossen Rat aufgestellten 
Bestimmungen. Die Vorschriften 
über die Unvereinbarkeiten und die 
Amtsdauer finden keine Anwen-
dung. 
3Die totalrevidierte Verfassung ist 
als Ganzes den Stimmberechtigten 
zum Entscheid vorzulegen. 
 
 
 
4Vorgängig können den Stimmbe-
rechtigten Varianten zu sachlich 
zusammenhängenden Teilen vor-
gelegt werden. 
5Wird eine neue Verfassung von 
den Stimmberechtigten verworfen, 
so hat der Verfassungsrat einen 
neuen Revisionsvorschlag vorzu-

Totalrevision 
 
§ 148  Über die Durchführung ei-
ner Totalrevision entscheiden die 
Stimmberechtigten.  
 
2Die Totalrevision wird durch einen 
Verfassungsrat von sechzig Mit-
gliedern ausgearbeitet. Für die 
Wahl und die Zusammensetzung 
des Verfassungsrates gelten die 
für den Grossen Rat aufgestellten 
Bestimmungen. Die Vorschriften 
über die Unvereinbarkeiten und die 
Amtsdauer finden keine Anwen-
dung. 
3Die totalrevidierte Verfassung ist 
als Ganzes den Stimmberechtigten 
zum Entscheid vorzulegen. 
 
 
 
4Vorgängig können den Stimmbe-
rechtigten Varianten zu sachlich 
zusammenhängenden Teilen vor-
gelegt werden. 
5Wird eine neue Verfassung von 
den Stimmberechtigten verworfen, 
so hat der Verfassungsrat einen 
neuen Revisionsvorschlag vorzu-

Totalrevision 
 
§ 148  Über die Durchführung ei-
ner Totalrevision entscheiden die 
Stimmberechtigten.  
 
2Die Totalrevision wird durch einen 
Verfassungsrat von sechzig Mit-
gliedern ausgearbeitet. Für die 
Wahl und die Zusammensetzung 
des Verfassungsrates gelten die 
für den Grossen Rat aufgestellten 
Bestimmungen. Die Vorschriften 
über die Unvereinbarkeiten und die 
Amtsdauer finden keine Anwen-
dung. 
3Die totalrevidierte Verfassung ist 
als Ganzes oder in sachlich zu-
sammenhängenden Teilen, gleich-
zeitig oder zeitlich gestaffelt, den 
Stimmberechtigten zum Entscheid 
vorzulegen.  
4Vorgängig können den Stimmbe-
rechtigten Varianten zu sachlich 
zusammenhängenden Teilen vor-
gelegt werden. 
5Wird eine neue Verfassung von 
den Stimmberechtigten verworfen, 
so hat der Verfassungsrat einen 
neuen Revisionsvorschlag vorzu-
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legen. Wird dieser ebenfalls ver-
worfen, so ist die Totalrevision ge-
scheitert. 
 

legen. Wird dieser ebenfalls ver-
worfen, so ist die Totalrevision ge-
scheitert. 
 

legen. Wird dieser ebenfalls ver-
worfen, so ist die Totalrevision ge-
scheitert. 
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Teilrevision 
 
§ 149  Die Teilrevision kann ein-
zelne Bestimmungen oder mehrere 
sachlich zusammenhängende Be-
stimmungen umfassen. 
2Die Teilrevision erfolgt im Verfah-
ren der Gesetzgebung. 
 

 Teilrevision 
 
§ 149  Die Teilrevision kann ein-
zelne Bestimmungen oder mehrere 
sachlich zusammenhängende Be-
stimmungen umfassen. 
2Die Teilrevision erfolgt im Gesetz-
gebungsverfahren. 
3Beschliesst der Grosse Rat eine 
Teilrevision oder lässt er sich auf 
eine unformulierte Initiative auf 
Teilrevision ein, so kann er diesen 
Beschluss den Stimmberechtigten 
zum Entscheid vorlegen. 
 

 

Schutz der Gemeindeautonomie 
 
§ 150  Änderungen der Bestim-
mungen des Abschnitts über die 
Gemeindeautonomie bedürfen der 
Zustimmung der Mehrheit der 
Stimmenden und von drei Zehnteln 
der Stimmberechtigten. 
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 X.  ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN   
 [Die Redaktionskommission erstellt 

ein Raster nach Überarbeitung des 
ersten Entwurfs. Die Ausformulie-
rung der Übergangsbestimmungen 
erfolgt nach Abschluss der zweiten 
Lesung und soll vom Plenum in 
einer Sonderlesung besprochen 
und beschlossen werden. ] 
 

  

 


